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106 Sie ©cpweiger ^ebamme. 91r. 10

95iete gälte bon SfcpiaS tarnen and) bor, tie
oft längere fjeit trop aller angeiuanbten ÜDlittet
leine Vcffcrung anftoiefen, um bann plöpliep,
innerhalb weniger Sage abgupeiten. SDie ftnie»
getenlberftampuiigen nnb ©ntgünbungen waren
fepr häufig. Sie Sente famen mit E)odjge=

fcpwoltenem finiegefettl nnb einem gtüffigleitS»
ergufj barin: na et) einiger $eit ber 9îupe fd)Wott
eg langfam ab, aber oft blieb eine Stblbfnng
bc§ fjwifcpentnorpets gttrücf, bic 31t einer
Operation führen muffte; btefe ißatienten warben
betn ©pitat überwiefett.

Vatürtiep famcit bei ber Sruppe aitc£> eine

9îeipe bon Sarmftüruugen bor. SBte immer
fpiette bic 931 inbbarmentgünbung eine
Volle nnb ba äffe gälte, bie früp genug in
Vepanbtung tarnen, operiert würben, fo war
bie ©terbticpleit eine fepr geringe. Sa geigte
fid) nun wieber bie grope Verbefferitttg, bic in
ber Vepatiblung ber Vünbbarment'günbung
burd) bic grüp operation eingeführt werben
ift. 2tber aud) biete gewöpttliepe SDÎagenbarm»
latarrbe traten auf, bie wobt gumeift auf bie

ungewohnte ©rnäprung ber Sruppctt, bie wobt
mepr gteifcp befamen, als biete fonft gewohnt
waren, nnb anfangs 311 wenig ©emüfe, gttrüd»
gufüpreti waren. @8 ift begreiftid), baff unter
bicfctt llmftänben Snfeftioneu mit Spppu8, wo
fie borfamen, einen guten Väprboben faubcit.
©0 lamen beim einige bcrbäcptige gälte bor,
bon benen eiugeltte wirtlich fid) atS StifoEjitS
erwiefen, wenn im ©pitat, wohin fie fofort
ebaeuiert warben, genauere Siagnofe gemacht
würbe, ©ittige biefer Patienten finb and) teiber
geftorbeu.

9tun motten wir nod) ben ©attg ber 21rbeit
ben Sag über betrachten, wie er in einer folepett
©anitätSanftatt auf ber SageSorbnttitg fteht.
5 Uhr 30 morgens, fpäter um 6 Upr ift Sag»
wacht. 6 Uf)r 30 Vforgcneffett ber ©anitätS»
manufdjaft. 7 Uhr wirb beit i|3atientctt baS

©ffen gebracht. Vorher mad)t ber 21rgt feine
StRorgeubifitc nnb begeidpiet bie fßatienten, bie

er nachher genauer uuterfud)eu Witt. Stach
bein SJiorgeneffen werben bie geheittcu Patienten
fomic bie, bie bor Unterfucpmigsfoinmiffion gur
SluSmuftcrung ober iu§ ©pitat gefd)idt werben,
enttaffen. Sie crftcren lommen bon ber Unftatt
gur ©nbetappe, bon ba werben fie gemeinfam,
unter giiprnng eine» Unteroffiziers, nad) bem
Orte ber UuterfuchungSfommiffion gefcpidt.
Sann lommt bie genaue Unterfitepung ber neu
Stufgenommenen, fowie bie wiebert)otte Unter»
fuepung bon nicht gang Itaren gälten. Um
11 Uhr SJiittageffeu ber Vtannfcpaft, 11 llpr 30
baS ber Patienten. Sann pat bie SWannfcpaft
frei bis 2 Uhr 30. 2lbetibS wirb bann nod)
eine Stbenbbifite gemacht. Sie ©aatmärter
haben ben SRorgen über, fowie am Slbenb biet

gu tun mit ber ÜUiaffage bei att ben bieten

Vcrftandjungeu unb £Uietfd)ungeu. gm 93er»

taufe beS Vormittags werben ebenfalls alle bic

epirurgifepen gälte bout Strgte loutrollicrt uttb
SSeifungen gegeben betreffeub Verbattb uttb
Stcitberung in ber Vepanbtung.

@8 tnup noch erwähnt werben, baff bie SIergte
bie ilompetcng paben, aus ber Stnftatt fotepe

Patienten, bie gepeilt fittb, unb feiner Vepaub»
lung mepr bebitrfen, aber nod) nid)t gattg bieitft»
taugtid) fittb, auf weniger atS bier 2Bod)en
naep tpaufe gu enttaffen, bon wo fie bann,
nad) Stbtauf ber gefepten grift, in baS Sftann»
fepaftSbepot fid) berfügen müffett. Siefe Ve»

ftimmung wirb bon bieten ^atienten fatfep
aufgefapt unb fo beftürmett fie ben 21rgt gu
einer ffeit, wo fie nod) bepanbett werben
müffett, fie nad) §aufe gu taffen uttb finb er»

ftaunt, wenn ipnen bieS niept geplattet werben

lann, ttad)bem bietteid)t ber Vacpbar ttaep

tpattfe gefd)idt worben ift.
Sie Sätigfeit einer fotcpcu mititärifepen

Sranleuanftatt ift geitweife anftrengenb, bringt
aber auep biet Vefriebigung, ittbem fie ertaubt,
bem Vatertattbe bie in feinem Sienfte erfranften
SBeprmäntter wieber perguftellcn uttb fo auep

einen Seit beizutragen gu wirffametn @d)ttp
unb Verteibigung bon fpaitë unb £>erb, grei»
peit unb Vatertanb.

Aus der Praxis.
SBurbe gu einer 33 Sapre alten erftgebärettben

Same gerufen, ba fic SSepeu pabc. Sie @r=

öffnungSgeit bauerte fepr tauge, fo bap erft
nad) gwei Sagen ber 21rgt bic ©eburt mit
beringe beenbigett fonnte. ©8 war ein gefunbeS
$inb unb 3200 ©r. fcpwer. ©8 giettg atteS

gang gut im 28oepenbett. 21m ad)tcn Sage ber»
wunberte fiep) bie grau, bap ber 9îabctftrang
beS fiinbeS noep niept weg fei, worauf id) ipr
fagte, ber 9îabet fei fepr fepött unb eS fei fcE)ou

öfter borgefonunen, bap cS fo tange gegangen
fei. ©ie mad)te aber gar leine Vemerluttg, bap
fie etwa ben 21rgt barüber befragen möcpte,
id) Wäre ja natürlich fofort einberftanöen ge»
wefett. 2118 icp am fotgeuben Sage wieber lam,
fagte fie mir in aufgeregtem Sonc, fie taffe baS

ftinb petite ttid)t babeu, taffe cS aud) fonft niept
bepanbetn, bentt fie pabe iprett ©ruttb bafür.
Sep patte natürlich gerne gewitpt warum, aber
fie fagte cS mir niept. Sept würbe ici) natürlich
and) aufgeregt ttub erttörte ipr, bap icp bie

Verantwortung pabe, bis ber 9?abctreft weg
fei uttb id) motte bag .ftinb and) fetbft beforgen,
befonberS ba fie ja leine gefeputte Pflegerin
pabe, wenn fie atfo baS iîinb niept bepanbetn
taffe, fo pabe icp and) nicptS tttepr gu tun ba,
id) tomme atfo niept mepr, „2tbiö".

21uf betn §citnwege begegnete mir ber ©pe=

gemapt oon ber grau, icp hielt ipn an unb
fragte, waS wopt feine grau berantapt pabe,
eine fotepe ©tcltung mir gegenüber eingitueptiten.
@r fagte: ©ic werben wopt miffen waS @ic

getnaept paben, in beit ütJabet paben ©ie ge»

fepnitten! Siefe Sente Ocrmitteteu maprfdjeintid),
id) pabe ben 9îcft wegfd)tteibcn motten, gep
mupte nur ftaunen unb fagte ipm battn, icp
werbe jetjt fofort gum 2trgt gepett, bap er fein
©utaepteu abgeben limite, worauf er mir ant»
wortete, er fei fepott bort gemefeu. 3d) ergäpttc
beit Vorgang betn 2trgtc auep unb er übernahm
bie 2tufficpt über baS Äittb, ba icp itid)t mepr
pingepu ttttb bic Verantwortung auf miep nepmett
wollte, ttaepbem icp nun wupte, bap ber©labet
aufgetöft unb bermuttiep bepugeriet Würben
war. 9cad) einigen Sagen bernapm id) burd)
ben 2trgt, bap ber 3'teft abgegangen unb ber
Vabet fepött fei.

Sept ertaube icp mir einige gragen att bic
Vebattion gu ftetteu.

I. Sft bie Hebamme fd)titb, wenn ber Slabet»

reft tauge niept abgept, latttt bagegeu etwas
getan werben?

II. Sft fie aud) ©cpulb, wertnS ebettt. ein

Vritcpti gibt
III. Äomrnt c§' Doit Snfcltion, wenn mtep

2tbgang beS Veftcg ein IteiucS gteifcpfpipd)eu
fid) geigt, waS mir auep fepott üorgefommen
ift in meiner ißrajiS. V.

21ntnerlung ber Vebaltion.
I. Ser Pcabelreft lann längere iticpt ab»

fatten; wenn er gut eingetrodnet ift fd)abet
bieS ttiditS; ber tpebamme lann babei leine
©d)utb gugenteffen werben.

II. Pîabeibriicpe werben bermiebett bttrep lang»
bauernbeS ©inbinben bc8 9îabet8 mit ber 9îabet=
binbe. ©8 lommen aber immer etwa gälte
bor, wo tropbem opne Verfcpulben irgenb einer
sfkrfou ein 9îabetbrucp auftreten lann.

III. ©in fogenannter Vabetborn, ein gteifcp»
fpipepett ift lein ffeiepen bon Sbfeftion; e8 ift
bieg ein Vtutgefäp, baS etwas weiter borne ab»

gefallen ift, a(8 ber ülcft. @8 giept fiep unter
fauberer Vepanbtuttg gang bon fetber gurüd
unb pat tneift leine 9îacpteile.

2tn bie gceprtcu Sittfcnberinnett aus ber fprnfiô.

SaS Sriegëgetûmmet pat in alte ißribat»
I berpättuiffe piuberub eingeigriffett, weSpatb auip

eine 2lu8gaptung ber Honorare für ©infeubuugeu
im erften patben Sapre 1914 nod) niept ge»
fdjepeit tonnte. SeSpalb pabett wir berfepiebene
entrüftete 3"fipriften betommeu, attep fotepe bie

riutbmcg erltärteu, fie fepriebeit nur be8
©etbeS wegen. SicS ift auep iu tepter ffeit
fdton öfters fieptbar geworben an betn geringen
©epatt foleper ©infctibungen an Sntereffe. 2Bir
fepett uns beSpatb berautapt, lünftig einen
ftrengeren SJiapftab tntgutegett unb fotepe ©in»
fenbuugen, bei betten baS Vefonbere nur in ber
Vepauptuug ber .öebainnte liegt, fie pätte 2(ngft
aitSgcftanbeit, eittfaep bettt f*apttrliorD j«
übergeben. SBcr niept attS gntereffe an feiner Reitling
fepreibt, fottbern nur beS ©etbeS wegen, fott lieber

gar niept fepreibeu.
3m llcbrigett werben bie 3nplllll9en i« öen

näcpfteu Sagen erfolgen.
Sie fRebaltion.

5d)U)ei^er. flcbantiitniueretn.

Krankenkasse.
©rtraulte SJlitgliebcr:

grau faster, liiicpiitgcn (©t. ÖaUett).
grau fperrenfcpmib, Vafet.
Mlle Jeanne Guichard, Le Mont, Lausanne,

grau @räub»@teiucr, Sopwit (Vern).
grau Shtpbaum, Vafet.
grau Up»3d)ocp, Vern.
grau ©djtäfti, SBorb (Vern).
grau Mmpf, ©igriSwit (Vern).
grau ©ugter, .fberrtiberg (fjüriep)
grt. ©tntita Santter, Sanguau (Vern).
grau Äocper, Viet (Vcrtt).
grau Äocp, ©cpaffpaufen.
grau 9Î. Sautter, Verittgen (©cpaffpaufen).
grau SBalter, Üöpniugen (©cpaffpaufen).
grau IfSfifter, SBäbenSwit (fjitriep).
grau 23elte=|)uber, 3äricp.
grau ©prat»gefer, ßopn (@d)affpaufen).
grau äöegtnamtn, äöintertpur (fjüridi).
grau 2ltbieg, Vafet.
grau ftopter, 2tbtwit (@t. ©allen),
grau SBebcr, Söattgen (fjüriep).
grau §aag, SBintcrtpur (ßüriep).
grau '^ftr^jer, SBintertpur (ßüriep).
grau ©tnitnber, @t. ©alten.

2Ingemetbete üöüdjncrinncn:
Mme. Matzak, Ciarens, z. Z. Belmont près Yver-

don (Vaud).
grau 2tngeprn, SDiuotcit (@t. ©alten),
grau ©epefer ©peieper (21ppengctt 2t.=9t.).

^obcBait^etoe.
Unfern fflitgtiebern gier Stcnntmci, bnfj

^frau ^fraitmamt
in Dofturf

nact) turpem Sîrantcnlager int (54. Stltcrêjcibr am
18. ©eptember gcftnrbcit ift,

Butt Storfrliocp.

ttarl) tnrjer Srantpcit ntn 3. Dft. in pcriêau.
SKir bitten, ben lieben SJcrftorbenen ein frennb«

tieljeg 2lnben!en beroapren 311 motten.

Sic Üraiifcnfnfic-Sommiffioit.

a*-
©8 ftepett immer ttoep einige 9(ad)ttapmen

au8. SBir erfuepett nun biejenigett Vîitgtieber,
wetdje noep im 9îûdftanbe fittb, briugeub, iprett
Verpflichtungen nacpgulotnmert, benn auf 1. Sa»

ttuar werben fie geftridjen; ferner finb ttnS
einige Statuten wieber gurüdgelommen, wer
nun noep niept im Vefipe citteS ©remptarS ift,
möge fiep au bieißräfibentiu grauSöirtp wenbett.

9îamett8 ber $ranfeufaffc=®ommiffioit:
|>tc itafftetentt.

10» Die Schweizer Hebamme. Nr. 10

Viele Fälle von Ischias kamen auch vor, die

oft längere Zeit trotz aller angewandten Mittel
keine Besserung auswiesen, um dann plötzlich,
innerhalb weniger Tage abzuheilen. Die
Kniegelenkverstauchungen und Entzündungen waren
sehr häufig. Die Leute kamen mit
hochgeschwollenem Kniegelenk und einem Flüssigkeitserguß

darin ; nach einiger Zeit der Ruhe schwoll
es langsam ab, aber oft blieb eine Ablösung
des Zwischenknorpels zurück, die zu einer
Operation führen mußte; diese Patienten wurden
dem Spital überwiesen.

Natürlich kamen bei der Truppe auch eine

Reihe von Darmstörungen vor. Wie immer
spielte die Blinddarmentzündung eine
Rolle und da alle Fälle, die früh genug in
Behandlung kamen, operiert wurden, so war
die Sterblichkeit eine sehr geringe. Da zeigte
sich nun wieder die große Verbesserung, die in
der Behandlung der Blinddarmentzündung
durch die Früh operation eingeführt worden
ist. Aber auch viele gewöhnliche Magendarmkatarrhe

traten auf, die wohl zumeist auf die

ungewohnte Ernährung der Truppen, die wohl
mehr Fleisch bekamen, als viele sonst gewohnt
waren, und anfangs zu wenig Gemüse,
zurückzuführen waren. Es ist begreiflich, daß unter
diesen Umständen Infektionen mit Typhus, wo
sie vorkamen, einen guten Nährboden fanden.
So kamen denn einige verdächtige Fälle vor,
von denen einzelne wirklich sich als TyphuS
erwiesen, wenn im Spital, wohin sie sofort
evacuiert wurden, genauere Diagnose gemacht
wurde. Einige dieser Patienten sind anch leider
gestorben.

Nun wollen wir noch den Gang der Arbeit
den Tag über betrachten, wie er in einer solchen

Sanitätsanstalt auf der Tagesordnung steht.
5 Uhr 80 morgens, später um 0 Uhr ist
Tagwacht. » Uhr 30 Morgcnessen der
Sanitätsmannschaft. 7 Uhr wird den Patienten das
Essen gebracht. Vorher macht der Arzt seine

Morgenvisite und bezeichnet die Patienten, die

er nachher genauer untersuchen will. Nach
dem Morgenessen werden die geheilten Patienten
sowie die, die vor Untersuchung-Kommission zur
Ausmusterung oder ins Spital geschickt werden,
entlassen. Die ersteren kommen von der Anstalt
zur Endetappe, von da werden sie gemeinsam,
unter Führung eines Unteroffiziers, nach dem
Orte der Untersnchnngskommission geschickt.

Dann kommt die genaue Untersuchung der neu
Aufgenommenen, sowie die wiederholte
Untersuchung von nicht ganz klaren Fällen. Um
11 Uhr Mittagessen der Mannschaft, 11 Uhr 30
das der Patienten. Dann hat die Mannschaft
frei bis 2 Uhr 30. Abends wird dann noch
eine Abendvisite gemacht. Die Saalwärter
haben den Morgen über, sowie am Abend viel
zu tun mit der Massage bei all den vielen
Verstauchungen und Quetschungen. Im
Verlaufe des Vormittags werden ebenfalls alle die

chirurgischen Fälle vom Arzte kontrolliert und
Weisungen gegeben betreffend Verband und
Aenderung in der Behandlung.

Es inuß noch erwähnt werden, daß die Aerzte
die Kompetenz haben, aus der Anstalt solche

Patienten, die geheilt sind, und keiner Behandlung

mehr bedürfen, aber noch nicht ganz
diensttauglich sind, auf weniger als vier Wochen
nach Hause zu entlassen, von wo sie dann,
nach Ablauf der gesetzten Frist, in das
Mannschaftsdepot sich verfügen müssen. Diese
Bestimmung wird von vielen Patienten falsch

aufgefaßt und so bestürmen sie den Arzt zu
einer Zeit, wo sie noch behandelt werden
müssen, sie nach Hause zu lassen und sind
erstaunt, wenn ihnen dies nicht gestattet werden
kann, nachdem vielleicht der Nachbar nach
Hanse geschickt worden ist.

Die Tätigkeit einer solchen militärischen
Krankenanstalt ist zeitweise anstrengend, bringt
aber auch viel Befriedigung, indem sie erlaubt,
dem Vaterlande die in seinem Dienste erkrankten
Wehrmänner wieder herzustellen und so auch

einen Teil beizutragen zu wirksamem Schutz
und Verteidigung von Hans und Herd, Freiheit

und Vaterland.

Aus aer Praxis.
Wurde zu einer 33 Jahre alten erstgebärenden

Dame gerufen, da sie Wehen habe. Die Er-
öfsnnngszeit dauerte sehr lauge, so daß erst
nach zwei Tagen der Arzt die Geburt mit der
Zange beendigen konnte. Es war ein gesundes
Kind und 3200 Gr. schwer. Es gieng alles
ganz gut im Wochenbett. Am achten Tage
verwunderte sich die Frau, daß der Nabelstrang
des Kindes noch nicht weg sei, worauf ich ihr
sagte, der Nabel sei sehr schau und es sei schon

öfter vorgekommen, daß es so lange gegangen
sei. Sie machte aber gar keine Bemerkung, daß
sie etwa den Arzt darüber befragen möchte,
ich wäre ja natürlich sofort einverstanden
gewesen. Als ich am folgenden Tage wieder kam,
sagte sie mir in aufgeregtem Tone, sie lasse das
Kind heute nicht baden, lasse es auch sonst nicht
behandeln, denn sie habe ihren Grund dafür.
Ich hätte natürlich gerne gewußt warum, aber
sie sagte es mir nicht. Jetzt wurde ich natürlich
auch aufgeregt und erklärte ihr, daß ich die

Verantwortung habe, bis der Nabelrest weg
sei und ich wolle das Kind auch selbst besorgen,
besonders da sie ja keine geschulte Pflegerin
habe, wenn sie also das Kind nicht behandeln
lasse, so habe ich auch nichts mehr zu tun da,
ich komme also nicht mehr, „Adiö".

Ans dem Heimwege begegnete mir der
Ehegemahl von der Frau, ich hielt ihn an und
fragte, was wohl seine Frau veranlaßt habe,
eine solche Stellung mir gegenüber einzunehmen.
Er sagte: Sie werden wohl wissen was Sie
gemacht haben, in den Nabel haben Sie
geschnitten! Diese Leute vermuteten wahrscheinlich,
ich habe den Rest wegschneiden wollen. Ich
mußte nur staunen und sagte ihm dann, ich
werde jetzt sofort zum Arzt gehen, daß er sein
Gutachten abgeben könne, worauf er mir
antwortete, er sei schon dort gewesen. Ich erzählte
den Vorgang dem Arzte auch und er übernahm
die Aufsicht über das Kiud, da ich nicht mehr
hingehn und die Verantwortung auf mich uehmeu
wollte, uachdem ich nun wußte, daß der Nabel
aufgelöst und vermutlich befingertet worden
war. Nach einigen Tagen vernahm ich durch
den Arzt, daß der Rest abgegangen und der
Nabel schön sei.

Jetzt erlaube ich mir einige Fragen an die
Redaktion zu stellen.

I. Ist die Hebamme schuld, wenn der Nabelrest

lange nicht abgeht, kann dagegen etwas
getan werden?

II. Ist sie auch Schuld, wenns event, ein

Brüchli gibt?
III. Kommt es von Infektion, wenn nach

Abgang des Restes ein kleines Fleischspitzchen
sich zeigt, was mir auch schon vorgekommen
ist in meiner Praxis. V.

Anmerkung der Redaktion.
I. Der Nabelrest kann längere Zeit nicht

abfallen; wenn er gut eingetrocknet ist schadet
dies nichts; der Hebamme kann dabei keine

Schuld zugemessen werden.
II. Nabelbrüche werden vermiede!? durch lang-

dauerndes Einbinde«? des Nabels mit der Nabelbinde.

Es kommen aber immer etwa Fälle
vor, wo trotzdem ohne Verschulden irgend einer
Person ein Nabelbruch auftreten kann.

III. Ein sogenannter Nabeldorn, ein Fleisch-
spitzchen ist kein Zeichen von Infektion; es ist
dies ein Blutgefäß, das etwas weiter vorne
abgefallen ist, als der Rest. Es zieht sich unter
sauberer Behandluug ganz von selber zurück
und hat meist keine Nachteile.

An die geehrten Einsenderinnen aus der Praxis.

Das Kriegsgetümmel hat in alle Privat-
I Verhältnisse hindernd eingegriffen, weshalb auch

eine Auszahlung der Honorare für Einsendungen
im ersten halben Jahre 1911 noch nicht
geschehe!? konnte. Deshalb haben wir verschiedene
entrüstete Zuschriften bekomme!?, anch solche die

rundweg erklärten, sie schriebe!? nur des
Geldes wegen. Dies ist auch in letzter Zeit
schon öfters sichtbar geworden an dem geringen
Gehalt solcher Einsendungen an Interesse. Wir
sehei? uns deshalb veranlaßt, künftig eine??

strengeren Maßstab Anzulegen und solche
Einsendungen, bei denen das Besondere nur ii? der
Behauptung der Hebamme liegt, sie hätte Angst
ausgestanden, einfach dem URpierliorb zu
übergebe». Wer nicht ans Interesse an seiner Zeitung
schreibt, sondern nur des Geldes wegen, svll lieber
gar nicht schreiben.

Im klebrigen werden die Zahlungen in den
nächsten Tagen erfolgen.

Die Redaktion.

Schwerer. Helmmmenverein.

Krankenkasse.
Erkrankte Mitglieder:

Frau Hasler, Lüchiugen (St. Gallei?).
Frau Herrenschmid, Basel,
lftlle seanne Ouicliarck, lle lVlont, Lausanne.

Frau Gräub-Steiner, Lotzivil (Bern).
Frau Nußbanm, Basel.
Frau Utz-Schoch, Bern.
Frau Schläfli, Word (Bern).
Frau Kämpf, Sigrisivil (Bern).
Frau Engler, Herrliberg (Zürich)
Frl. Emma Tanner, Langnau (Bern).
Frau Kocher, Viel (Bern).
Frau Koch, Schaffhausen.
Frau R. Tanner, Beringen (Schaffhausen).
Frau Walter, Löhningen isschafshausen).
Fran Pfister, Wädenswil sZürich).
Frau Welte-Huber, Zürich.
Frau Ehrat-Feser, Lohn (Schafshansen).
Frau Wegmaunn, Wiuterthur ^Zürich).
Frau Albiez, Basel.
Frau Kohler, Abtivil (St. Gallen).
Frau Weber, Wangen (Zürich).
Frau Haag, Winterthur jZürich).
Frau 'Zürcher, Winterthur (Zürich).
Frau Gmünder, St. Gallen.

Angemeldete Wöchnerinnen:
lVlme. lAàà, Llarens, IZelmont près Vver-

clon (Vauch.
Frau Angehrn, Mnolen (St. Gallen).
Frau Schefer Speicher (Appenzell A.-R.).

Todesanzeige.
Unsern Mitgliedern zur Kenntnis, daß

Krau Straumann
in Lvstvrs

nach kurzem Krankenlager im i>4. Altersjahr an?
18. September gesturben ist,

Irau Sttcket-<z5lMg
vein Rvrschvch.

nach kurzer Krankheit am 3. Okt. in Hcrisau.
Wir bitten, den lieben Vcrstnrbencn ein freundliches

Andenken bewahren zu nwllen.
Die Krankciikassc-Komimssio».

Zur Notiz. "MD
Es stehen immer noch einige Nachnahmen

aus. Wir ersuchen nun diejenigen Mitglieder,
welche noch im Rückstände sind, dringend, ihren
Verpflichtungen nachzukommen, denn ans 1.

Januar werden sie gestrichen; ferner sind uns
einige Statuten »nieder zurückgekommen, wer
nun noch nicht im Besitze eines Exemplars ist,
möge sich an die Präsidentin Frau Wirth wenden.

Namens der Krankenkasse-Kommission:
Die Kassiererin.
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VereinsnacbrKbtcn.
Seftion Sïppeitgell. der bieSjäferige fcfeöne

9Nai liefe atlerwärts auf ein frucfetreicfeeS Safer
feoffen unb man mar niefet getäufefet. ©Ott
feat uns eine uuermefelitfee Ernte gefefeenft, an
ber nun bie SNenfcfefeeit fo bieleS bernicfetet.
Söer fecitte auf beS grüfelingS ißraefet einen fo
ernften, ftfeweren Sommer unb |>erbft erwartet,
ba man auf alle greitbenanläffe, anefe auf
fcfeöne VereinSberfammlungen bergiefeten mürbe?
Söir taten bieS aucl) unb waren gufrieben,
wenn uns nur im Berufe fein Unglüd traf.
3n ber 2luguft=Nummer erging an uns Stile
bie ÜNafenung, bie grauen ber abwefenben
Söefermänner befonberS liebetwll gu berpflegen.
ga, man feat allen ©runb bagu. Scfeon bei

unferer Slnfunft finb fie niebergefcfelagen, beS

drofteS bebürftig, bafe eS ja gleicfemofel gut
borübergefeeit füntte unb fie bann einft mit
boppelter greube ben feeimfeferenben ©atten
empfangen werben, beffen Nüdfefer niefet fo
fraglicfe fei, wie bie ber SNämtcr in friegfüferenben
Staaten. Unfere Söorte finb mirffam; bie §off»
nung fommt fiegenb über Summer unb Scfemerg.
Slber niefet wafer, meine Kolleginnen, wenn
wir felbft unS rufeig unb tröftenb benefemen,
fo feaben wir boefe ftiHe Sorge; eS ift, als
läge bie hoppelte Verantwortung auf unS, bie
unS Slnbertrauten gefunb gu erfealten, um fo
ben gamilien unb bem Vaterlanbe gu bienen

die Sluguftberfammlung fiel alfo aus. Nun
aber nafet bie geil, ba unfere SafereSgefcfeäfte
wieber abgewidelt werben füllen. Unfere .paitpt»
berfammlung, wenn möglicfe mit ärgtlicfeem
Vortrag, wirb dienStag ben 27. Dftober, nad)=

mittags 1 Ufer, im Storcfeeit in fperiSau ftatt»
finben. SSSicfejtige draftanben unb Slenberung
beS VorftanbeS erforbent gafelreicfee Veteiligung.
Nicfeterfifeeinenbe feaben fid) ben Veftfelüffen ber
Slnwefenben gu uutergiefecit. ES wirb auS ber
VereiuSfäffe ein einfatfeeS Slbenbeffen begafelt.
3m Tanten beS VorftanbeSj labet freuubtiefe ein

die Slftuarin : grau SN. Stfeiefe.

Seftion Vafelftabt. Unfere näcfeftc Vereins»
fifeung finbet am 28. Dftober, um fealb 4 Ufer,
mit ärgtlicfeem Vortrag ftatt.

der Vorftanb.
Seftion Vera. Unfere näcfeftc VereinSfifeung,

wenn möglicfe mit ärgtlicfeem Vortrag, finbet
ftatt SamStag ben 7. Nobember, nacfemittagS
2 Ufer, im grauenfpital. Söir maefeen gugleicfe

biejenigen Ntitgtieber, wclcfee im Sali abfein
beit Vetrag bon gr. 6. 80 an bie Kranfenfaffe
in Söintertfeur per ißoftcfeecf einbegafelt feaben,

barauf aufmerffam, bafe ifenen baS gnbiel ein»

begafeite ©elb burtfe unfere Kaffiererin gräulein
Vlinbenbacfeer gurüderftattet wirb, denjenigen,
wclcfee bann niefet anwefenb finb, wirb ber

Vetrag unter ißortoabgug per SNanbat guge»
fanbt werben. 3" Slnbetracfet, bafe bieS bie
lefete VereinSfifeung in biefem Safere fein wirb,
erwarten wir gafelreidjeS Erfcfeeinen unferer
SNitglieber, ba für unfere nätfefte ©eneralber»
fammlung entfcfeeibenbe Veftfelüffe gefafet werben
müffen. SJîit follegialcn ©rüfeen

der Vorftanb.
Seftion St. ©ollen. Unfere Verfammlung

bom 28. September war orbenttiefe befugt unb
unterfeielten wir uns in Ermangelung eines
ärgtlicfeeu Vortrages unb anberer wiefetiger
draftanben über bie jefeigen büfen 3eitläufe.
3n Slnbetratfet biefer würbe jefet fcfeott befcfeloffcn,
bon einer gemütlicfeen Vereinigung Umgang
gu nefemen.

die nätfefte Verfammlung finbet am 30. No»
bember ftatt, mit Eingug beS KranfengelbeS
unb beS SafereSbeitrageS für ben ^entralberein.
NäfeereS bringt bie Nobember»Nummer.

der Vorftanb.
— „Söo ein Söille, ift ein Söeg",

fdfjreibt grau ©ebauer in ber lefeteu September»
Nummer ber „deutfefeen fpebammengeitung",
tuo fie fefeilbert, wie alle beutfdfeen fpebammeu»

bereine, aud) bie ärmften, ifer Scfeerflein oft
bis gur fpätfte ifereS Vermögens beifteuern,
um bie KriegSnot liitbern gn feelfen.

Sind) an uns Stfeweiger Hebammen tritt bie
Vflicfet feeran, gu feelfen, wenn gleicfe bie Scfeweig
unb wir mit ifer noefe glüefliefe baran finb, im
©egenfafe gu all ben friegfüferenben Sänbern.

Snfolge ber grofeen SlrbeitSlofigfeit, auefe in
unferem Stanbe, ift bie Not grofe, loie wofel
bie bielen UnterftüfeuugSgefudje beweifen, bon
benen nnfer .gentralborftanb beriefetet unb bie

er teilmeife abguweifen für notwenbig eraefetet.
Söir anerfennen boll unb gang bie ©emiffen»
feaftigfeit beS VorftanbeS unb begreifen fein
VerantmortlicfefeitSgefüfel, baS ifem niefet er»
laubt, über unfere ©elber allgufefer gu berfitgen.

Unfern .gentralborftanb nun in feiner Ver»
autwortung gu entlafteu unb ifem gu erlauben,
UnterftüfeuugSgefucfee, bie taut § 18 unferer
Statuten berechtigt finb, gu berücfficfetigen,
bitten wir bie Seftioneu, wie and) bie Eingel»
mitglieber unfereS Sifeweigerifcfeen Hebammen»
bereinS, feiergu ifere ©enefemigung gu erteilen,
auefe wenn feierburife in biefem Safere bie SluS»

gaben bie Einnafemen überfteigen füllten.
Sifeon feit ©rünbung unfereS Vereins würbe

ein UnterftüfeungSfonbS gebilbet, ber fiefe natfe
unb itadfe auf einige daufenb granfen belief.
Um bie fReäjnungSfüferung gu bereiitfacfeen,
würbe er bem VereinSbermögen gugefcfelagen,
ofeue bafe biefer gonbs inbeffen feinem eigent»
litfeett Suwdh eben ber Uuterftüfeung für 9îot=
leibenbe, entgegen werben füllte. diefeS ©elb
gu berwenben, bürfte nun wofel an ber
fein, benn wann wären ,'pitfeteiftungen wofel
gebotener, als in biefem böfeit KriegSjafer, wo
fo biele SlrbeitSlofe finb, anefe in unferem Verufe.
So mantfee gran gefet nun in eine EntbinbungS»
anftatt, weil ifer SJÎann niffet gu §aufe ift ober
ber Villigfeit featber unb entgiefet fo ber fpeb»
amme ben Verbienft, fo manefe Slnbere famt
niefet begafeien wie fonft unb wie fie möcfete,
weit ifer fDîaun auefe feinen Verbienft feat unb
baS müffen wir aüeS mitertrageu unb biele
unter uns leiben unter biefen Verfeältniffeu
fefewer unb finb ber Unterftüfeung bebürftig.

Söir wollen nun niefet Eleinlicfe fein unb geben,
fo lange wir fönnen unb unS freuen, bafe wir
bie Vîittel bagit feaben. Söir feaben gute Safere
itn Vereine gefeabt unb gefpart, unfere Kaffen
finb nidjt leer, weitere gute Safere werben un§
wieber auffeelfen, benn ein fold) fcfelimmeS
KriegSjafer werben wir Eaum mefer erleben,
unfern jungen Sîacfefolgerinnen möge bann and)
wieber bie Aufgabe gn deil werben, in weifer
Sparfamfeit für ifere ÛJÎitgenoffinnen gu forgen
unb bie gonbS gu äufucn.

Söcrte Kolleginnen Söollen Sie alfo erwägen,
mit uns, in welcfeer Söeifc unb wie weit unfer
fjentralöorftanb in feinen Untcrftüfeungen gefeen
barf. ES foil niefet feeifeen, man fann niefet
feelfen, fo lange baS ©egenteil möglicfe ift, wenn
auefe Sparfamfeit unb Vorficfet am fßlafee finb.
So g. V. wäre aud) gu erwägen, ob folefee

Kolleginnen, beren SIMnner an ber ©renge finb,
unb bafür bie fefer anftänbige KriegSunter»
ftüfeung erfealten, waS bei ben SluSlänbifdjen
weniger ber gall ift, ebenfalls gu ben Unter»
ftiifeuugSberecfetigten gu gäfeleit feien, waS wir
unfererfeits berneinen möcfeteu.

Söir fefeen gerne fRüdäufeerungen feitenS beS

^cntratborftanbeS, ber Seftionen unb Eingel»
mitglieber entgegen unb geiefenett mit freunbtiefe
follegialen ©rüfeeu

SîamenS ber Seftion St. ©allen,
beren ijMfibentin: §. ^»üttenmofer.

Seftion Söintertfeur. Unfere nätfefte Verfamm»
lung finbet erft im Sîobember ftatt. Es ift
bieS bie lefete bor ber ©eneralberfammlung.
Söir möd)ten bafeer bie werten Kolleginnen
bitten, allfällige Söünftfee unb Slnträge bis ba»

fein borgulegen. ÜJMfeereS bann in ber Scobember»

nummer. 9Jîit fotlegiatifcfeem ©rufe

der Vorftanb.

Seftion giiritf). Unfere nätfefte Verfammlung
finbet am 29. Dftober, nacfemittagS 3 Ufer, im
„Karl bem ©rofeen" ftatt. die DJtitglieber finb
gebeten, allfällige Einträge unb Söünfdje für
bie ©eneralberfammlung bem Vorftanb mitteilen
gu wollen. grau dengIer Söfefe.

ÜDrgimifattoii ber Stiugliugöfürjorge auf
beut Sanbe.

Sßortrag, gepalten auf ber ©elegiertcnberfammlung beë

Saycrtfcpen graucnbereiitS bom Sxoten ffireuj am
21. Slpril 1914.

Slon DBermebijinalrat f)5rof. ®r. S e i g.

SUS örtlicfee gürforgerinnen Eommen in Ve=
tradfet Sanbfranfenpflegerinnen, Hebammen,
Söaifenpflegerinnen, ©emeinbefcfeweftern unb
last not least jene damen, Wettfee fiefe biefer
ungemein fegenSreitfeen Slufgabe wibmen wollen.
Vegüglicfe ber Sanbfranfenpflegerinnen ift gu
bemerfen, bafe eine gteidfegeitige dätigfeit am
Kranfenbett bei übertragbaren Kranffeeiten
unb in ber Säuglingspflege nur bann gu ge=

flatten ift, wenn bie Kraufenpflegerin boll»
ftänbige ©ewäfer bafür bietet, bafe fie bor
bem Vetreten einer SäuglingSftube jeweils ge»
wiffenfeaft alle SKafenafemen trifft, bie gut Ver»
feütung einer Verftfeleppitng bon KranffeeitS»
feimen notwenbig finb. — die Slufgabe ber
anfäffigen gürforgerin würbe gunätfeft barin
beftefeen, fiefe bei ben guftänbigen Slergten fftat
gu erfeoten über bie in Vetratfet fommenben
SJtittel gur Vefämpfung ber SäuglingSfterblicfe»
feit, eS wären bann in fteter güfelung mit
allen äfenlitfee ßiele berfolgenben örtlicfeen
Vereinen bie beftefeenben gürforgeeinriefetungen
im Sinne ber ffeutralc auSgitbauen, eoentuell
folefee gu fcfeaffen. die öeitfäfee, wie fie in
iferer neuen gaffung bom Sutti 1913 im 13.
Safergatxg, 9lr. 8, ber Vtätter beS Vafeeriftfeett
graitenbereinS bom Voten Kreug abgebrudt
finb, follen feierbei bie Vidjtfcfenur bilben.
durtfe ben jebergeit gu geftattenben Einblid in
bie ftanbeSamtlitfeen Vegifter erfeätt bie gür»
forgerin bie Slbreffett aller Neugeborenen; biefe
finb, foweit fie niefet fcfeon ärgttiefe beraten
begw. befeanbelt werben, balb mögtiefeft, jeben»
falls in bett erfteu ßebenStagen aufgufuefeen.
dabei finb bie ÜNütter gum Stiüen gu ge»
Winnen unb über bie witfetigften ^5flecjeregeln

gu beleferen, wobei Konflifte mit ber §ebamme
gu öermeiben finb. Söo nötig, ift für bie Nfutter
Söotfeen» ober £>auSpfIege gu beftfeaffen, bie
bewäferte Söanberfifte unb ber Söanberfad fön»
neu feier mit Vorteil benufet werben. Sa allen
©emeiuben foïïte bei einer VertrauenSperfon,
ebentuell bei ber gürforgerin ein depot für
SäuglingSwäftfee unb i^flegegegenftäube erriefetet
werben.

die werbenben fDîûtter follen angefealten
werben, retfetgeitig ein eigenes, reines Vettifeen
(Korb) mit Slfatrafee aus gewafefeener §olg=
wolle ober Spreu, ferner genügenb reine Söäftfee
für baS gu erwartenbe Kinb bereit gn ftellen.
©elegentticfe ber fpäteren Vefudje fod bie gür»
forgerin bie utter gur fßünftticfefeit unb Stein»

Iitfefeit bei Veforgnng beS KinbeS anfeatten,
ferner bie auf bem Sanbe öerbreitete Unfitte,
fleine Kinber bon Suft unb Sitfet abgufperren
unb autfe in ber feeifeen SafereSgeit mit warmen
geberbetten gugubeden, befämpfen. Sïucfe auf
Slbftelluug anberer SJfifebräudfee (Vreifdjituller,
lange Sd)läucfee, Emailfïafcfecn) ift ftänbig gu
ad)ten.

Von aüergröfeter Söicfetigfeit ift baS früfee
Sinfefeen ber gürforge, ba in beit erften gwei
Söocfeen bie Kinber am meiften gefäferbet finb.

ffur Söoifeenfeilfe finb ba, wo bie Voraus»
fefeungeu gegeben, bie burtfe bie neue VeicfeS»

öerficfeerungSorbnuug gewäferten Vorteile aus»
gunufeen. danaefe erfealten Söötfenerinnen, bie
bor ber Nieberfuuft minbeftenS fetfes SDîouate

auf ©runb ber VeicfeSberfitfeerung ober bei
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Vereinsnachrichten.
Sektion Appenzell. Der diesjährige schöne

Mai ließ allerwärts auf ein fruchtreiches Jahr
hoffen und man war nicht getäuscht. Gott
hat uns eine unermeßliche Ernte geschenkt, an
der nun die Menschheit so vieles vernichtet.
Wer hätte auf des Frühlings Pracht einen so

ernsten, schweren Sommer und Herbst erwartet,
da man auf alle Frendenanlässe, auch auf
schone Vereinsversammlnngen verzichten würde?
Wir taten dies auch und waren zufrieden,
wenn uns nur im Berufe kein Unglück traf.
In der August-Nummer erging an uns Alle
die Mahnung, die Frauen der abwesenden
Wehrmänner besonders liebevoll zu verpflegen.
Ja, man hat allen Grund dazu. Schon bei

unserer Ankunft sind sie niedergeschlagen, des

Trostes bedürftig, daß es ja gleichwohl gut
vorübergeheil könne und sie dann einst mit
doppelter Freude den heimkehrenden Gatten
empfangen werden, dessen Rückkehr nicht so

fraglich sei, wie die der Männer in kriegführenden
Staaten. Unsere Worte sind wirksam; die Hoffnung

kommt siegend über Kummer und Schmerz.
Aber nicht wahr, meine Kolleginnen, wenn
wir selbst uns ruhig und tröstend benehmen,
so haben wir doch stille Sorge; es ist, als
läge die doppelte Verantwortung auf uns, die
uns Anvertrauten gesund zu erhalten, um so

den Familien und dem Vaterlande zu dienen
Die Augustversammlung fiel also aus. Nun

aber naht die Zeit, da unsere Jahresgeschäfte
wieder abgewickelt werden sollen. Unsere
Hauptversammlung, wenn möglich mit ärztlichem
Vortrug, wird Dienstag den 27. Oktober,
nachmittags 1 Uhr, im Storcheil in Herisau
stattfinden. Wichtige Traktanden und Aenderung
des Vorstandes erfordern zahlreiche Beteiligung.
Nichterscheinende haben sich den Beschlüssen der
Anwesenden zu unterziehen. Es wird aus der
Vereinskasse ein einfaches Abendessen bezahlt.
Im Namen des Vorstandes! ladet freundlich ein

Die Aktuarin! Fran M. Schieß.

Sektion Baselstadt. Unsere nächste Vereinssitzung

findet am 28. Oktober, um halb 4 Uhr,
mit ärztlichem Vortrag statt.

Der Vorstand.
Sektion Bern. Unsere nächste Vereinssitzung,

wenn möglich mit ärztlichem Vortrag, findet
statt Samstag den 7. November, nachmittags
2 Uhr, im Frauenspital. Wir machen zugleich
diejenigen Mitglieder, welche im Juli abhin
deil Betrag von Fr. 0. 80 an die Krankenkasse
in Winterthur per Postcheck einbezahlt haben,
darauf aufmerksam, daß ihnen das zuviel
einbezahlte Geld durch unsere Kassiererin Fräulein
Blindenbacher zurückerstattet wird. Denjenigen,
welche dann nicht anwesend sind, wird der

Betrag unter Portoabzng per Mandat
zugesandt werden. In Anbetracht, daß dies die
letzte Vereinssitzung in diesem Jahre sein wird,
erwarten wir zahlreiches Erscheinen unserer
Mitglieder, da für unsere nächste Generalversammlung

entscheidende Beschlüsse gefaßt werden
müssen. Mit kollegialen Grüßen

Der Vorstand.
Sektion St. Gallen. Unsere Versammlung

vom 28. September war ordentlich besucht und
unterhielten wir uns in Ermangelung eines
ärztlichen Vortrages und anderer wichtiger
Traktanden über die jetzigen bösen Zeitläufe.
In Anbetracht dieser wurde jetzt schon beschlossen,

von einer gemütlichen Vereinigung Umgang
zu nehmen.

Die nächste Versammlung findet am 30.
November statt, mit Einzug des Krankengeldes
und des Jahresbeitrages für den Zentralverein.
Näheres bringt die November-Nummer.

Der Vorstand.
— „Wo ein Wille, ist ein Weg",

schreibt Frau Gebauer in der letzten September-
Nummer der „Deutschen Hebammenzeitung",
wo sie schildert, wie alle deutschen Hebammen¬

vereine, auch die ärmsten, ihr Scherflein oft
bis zur Hälfte ihres Vermögens beisteuern,
um die Kriegsnot lindern zu helfen.

Auch an uns Schweizer Hebammen tritt die
Pflicht heran, zu helfen, wenn gleich die Schweiz
und wir mit ihr noch glücklich daran sind, im
Gegensatz zu all den kriegführenden Ländern.

Infolge der großen Arbeitslosigkeit, auch in
unserem Stande, ist die Not groß, wie wohl
die vieleir Unterstützungsgesuche beweisen, von
denen unser Zentralvorstand berichtet und die

er teilweise abzuweisen für notwendig erachtet.
Wir anerkennen voll und ganz die Gewissenhaftigkeit

des Vorstandes und begreifen sein
Verantwortlichkeitsgefühl, das ihm nicht
erlaubt, über unsere Gelder allzusehr zu verfügen.

Unsern Zentralvorstand nun in seiner
Verantwortung zu entlasteil und ihm zu erlauben,
Unterstützungsgesuche, die laut ^ 18 unserer
Statuten berechtigt sind, zu berücksichtigen,
bitten wir die Sektioneil, ivie auch die
Einzelmitglieder unseres Schweizerischen Hebammen-
Vereins, hierzu ihre Genehmigung zu erteilen,
auch wenn hierdurch in diesem Jahre die
Ausgaben die Einnahmen übersteigen sollten.

Schon seit Gründung unseres Vereins wurde
ein Unterstützungsfonds gebildet, der sich nach
und nach auf einige Tausend Franken belief.
Um die Rechnungsführung zu vereinfachen,
wurde er dem Vereinsvermögen zugeschlagen,
ohne daß dieser Fonds indessen seinem eigentlichen

Zwecke, eben der Unterstützung für
Notleidende, entzogen werden sollte. Dieses Geld
zu verwenden, dürfte nun wohl an der Zeit
sein, denn wann wären Hilfeleistungen wohl
gebotener, als in diesem böseil Kriegsjahr, wo
so viele Arbeitslose sind, auch in unserem Berufe.
So manche Frau geht nun in eine Entbindungsanstalt,

weil ihr Mann nicht zu Hanse ist oder
der Billigkeit halber und entzieht so der
Hebamme den Verdienst, so manch Andere kann
nicht bezahlen wie sonst lind wie sie möchte,
weil ihr Mann auch keinen Verdienst hat und
das müssen wir alles mitertragen und viele
imter nils leiden unter diesen Verhältnisseil
schwer und sind der Unterstützung bedürftig.

Wir wollen nun nicht kleinlich sein und geben,
so lange wir können und uns freuen, daß wir
die Mittel dazu haben. Wir haben gute Jahre
im Vereine gehabt lind gespart, unsere Kassen
sind nicht leer, weitere gute Jahre werden uns
wieder aufhelfen, denn ein solch schlimmes
Kriegsjahr werden wir kaum mehr erleben,
unsern jungen Nachfolgerinnen möge dann auch
wieder die Aufgabe zu Teil werden, in weiser
Sparsamkeit für ihre Mitgenossinnen zu sorgen
und die Fonds zu äufnen.

Werte Kolleginnen! Wollen Sie also erwägen,
mit uns, in welcher Weise und wie weit unser
Zentralvorstand in seinen Unterstützungen gehen
darf. Es soll nicht heißen, man kann nicht
helfen, so lange das Gegenteil möglich ist, wenn
auch Sparsamkeit und Vorsicht am Platze sind.
So z. B. wäre auch zu erwägen, ob solche

Kolleginnen, deren Männer an der Grenze sind,
und dafür die sehr anständige Kriegsunterstützung

erhalten, was bei den Ausländischen
weniger der Fall ist, ebenfalls zu den
Unterstützungsberechtigten zu zählen seien, was wir
unsererseits verneinen möchten.

Wir sehen gerne Rückäußerungen seitens des

Zentralvorstandes, der Sektionen und
Einzelmitglieder entgegen und zeichnen mit freundlich
kollegialen Grüßen

Namens der Sektion St. Gallen,
deren Präsidentin! H. Hüttenmoser.

Sektion Winterthur. Unsere nächste Versammlung

findet erst im November statt. Es ist
dies die letzte vor der Generalversammlung.
Wir möchten daher die werten Kolleginnen
bitten, allfällige Wünsche und Anträge bis
dahin vorzulegen. Näheres dann in der November-
uummer. Mit kollegialischem Gruß

Der Vorstand.

Sektion Zürich. Unsere nächste Versammlung
findet am 29. Oktober, nachmittags 3 Uhr, im
„Karl dem Großen" statt. Die Mitglieder sind
gebeten, allfällige Anträge und Wünsche für
die Generalversammlung dem Vorstand mitteilen
zu wollen. Frau Denzler-Wyß.

Organisation der Säuglingssiirforge auf
dem Lande.

Vorirag, gehalten auf der Delegiertenversammlung des
Bayerischen Fraucnvereins vom Roten Kreuz am

21. April 1014.

Von Obermedizinalrat Prof. Dr. Seitz.
(Schluß.)

Als örtliche Fürsorgerinnen kommen in
Betracht Landkrankenpflegerinnen, Hebammen,
Waisenpflegerinnen, Gemeindeschwestern und
last not least jene Damen, welche sich dieser
nngemein segensreichen Aufgabe widmen wollen.
Bezüglich der Landkrankenpflegerinnen ist zu
bemerken, daß eine gleichzeitige Tätigkeit am
Krankenbett bei übertragbaren Krankheiten
und in der Säuglingspflege nur dann zu
gestatten ist, wenn die Krankenpflegerin
vollständige Gewähr dafür bietet, daß sie vor
dem Betreten einer Säuglingsstube jeweils
gewissenhaft alle Maßnahmen trifft, die zur
Verhütung einer Verschleppung von Krankheitskeimen

notwendig sind. — Die Aufgabe der
ansässigen Fürsorgerin würde zunächst darin
bestehen, sich bei den zuständigen Aerzten Rat
zu erholen über die in Betracht kommenden
Mittel zur Bekämpfung der Säuglingssterblichkeit,

es wären dann in steter Fühlung mit
allen ähnliche Ziele verfolgenden örtlichen
Vereinen die bestehenden Fürsorgeeinrichtungen
im Sinne der Zentrale auszubauen, eventuell
solche zu schaffen. Die Leitsätze, wie sie in
ihrer neuen Fassung vom Juni 1913 im 13.
Jahrgang, Nr. 8, der Blätter des Bayerischen
Franenvereins vom Roten Kreuz abgedruckt
sind, sollen hierbei die Richtschnur bilden.
Durch den jederzeit zu gestattenden Einblick in
die standesamtlichen Register erhält die
Fürsorgerin die Adressen aller Neugeborenen; diese

sind, soweit sie nicht schon ärztlich beraten
bezw. behandelt werden, bald möglichst, jedenfalls

in den ersten Lebenstagen aufzusuchen.
Dabei sind die Mütter zum Stillen zu
gewinnen und über die wichtigsten Pflegeregeln
zu belehren, wobei Konflikte mit der Hebamme
zu vermeiden sind. Wo nötig, ist für die Mutter
Wochen- oder Hauspflege zu beschaffen, die
bewährte Wanderkiste und der Wandersack können

hier mit Vorteil benutzt werden. In allen
Gemeinden sollte bei einer Vertrauensperson,
eventuell bei der Fürsorgerin ein Depot für
Säuglingswäsche und Pflegegegenstände errichtet
werden.

Die werdenden Mütter sollen angehalten
werden, rechtzeitig ein eigenes, reines Bettchen
(Korb) mit Matratze aus gewaschener Holzwolle

oder Spreu, ferner genügend reine Wäsche
für das zu erwartende Kind bereit zu stellen.
Gelegentlich der späteren Besuche soll die
Fürsorgerin die Mutter zur Pünktlichkeit und
Reinlichkeit bei Besorgung des Kindes anhalten,
ferner die auf dem Lande verbreitete Unsitte,
kleine Kinder von Luft und Licht abzusperren
und auch in der heißen Jahreszeit mit warmen
Federbetten zuzudecken, bekämpfen. Auch auf
Abstellung anderer Mißbräuche (Breischnuller,
lange Schläuche, Emailflaschen) ist ständig zu
achten.

Von allergrößter Wichtigkeit ist das frühe
Einsetzen der Fürsorge, da in den ersten zwei
Wochen die Kinder am meisten gefährdet find.

Zur Wochenhilfe sind da, wo die
Voraussetzungen gegeben, die durch die neue
Reichsversicherungsordnung gewährten Vorteile
auszunutzen. Danach erhalten Wöchnerinnen, die
vor der Niederkunft mindestens sechs Monate
auf Grund der Reichsversicherung oder bei
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einer fnappfcßaftlicßen Kranfenfaffe gegen Kranf»
ßeit üerfic^ert gewefen finb, ein SBocßcngelb
in H^ßc beS KranfengetbeS für adjt SBocßen,
Doit benen minbeftens fedjS in bie geit nacl)
ber Sïieberfnnft fatten müffen. gtir SLTiitgtieber
ber Sanbfranfenfaffe, bie meßt ber ©ewerbe»
orbttung unterfteßen, beftimmt bie ©aßuttg bie
Sauer beS SöocßengelbbegugeS auf minbeftens
bier unb ßöcßftenS acßtSBocßen. 2Jiitguftimmuug
ber SBocßnerin fann bie Kaffc an ©telle beë
SBocßetigelbeS Kur unb Verpflegung in einem
Sßödjerinnenßeim gewähren ober §ilfe unb
SBartung buret) §au§pflegerinnen, wofür baS
Sßocßengelb bis gur Hälfte abgegogen merben
fann. Sie ©aßtutg fann bcrficßerungSpftkßtigen
©ßefrauen ober allen weiblichen VerficßerungS»
pftießtigen, fomeit fie fecßS SDîonate bor ber
Sfieberfunft gegen Kranfßeit berfießert waren,
Hebammenbienfte unb ärgtlicße ©eburtSßitfe,
bie bei ber ttîieberfunft erforbertieß werben, gu»
bittigen. Sie ©aßung famt ferner äBötßnerinnen,
bie minbeftens fecßS ÜKonate bor ber Siieber»

fünft berfießert waren, folange fie ftitten ein
©tiügelb bis gur Höße beS falben Krattfen»
gelbes unb bis gunt Sfbtauf ber 12. 2Bocße naeß
ber ttîieberfunft gubittigen. gur Surcßfeßung
ber Stnfprücße an bie Kranfenfaffe unb anbere
§itfsfaffen fott bie gürforgerin ber Sööcßnerin
be^ifftidf) fein. 28o feine ©tittgelber feitenS einer
gefeßtießen Kaffe gewährt werben, atfo bei
nießt berfießerten tttiüttern, fommen ©tittbeiträge
aus gemeinbließen ©tiftungS» ober Vereins»
mittetn in grage. 2Bo foteße mit ©rfotg einge»
führt finb, fann man fie borerft nießt entbehren;
biefe ©tittbeiträge fotten ber 3)iutter bie Ve=
feßaffung befferer Vaßruttg ermögtid)en unb
werben woßt am gwedmäßigften in ber gorat
bon ttfaßrungSmitteln, inSbefonbere ©îitd), ber»
abreidjt. Sie ©tittunterftüßung fott feßon in
ben erften brei äBoeßen gewährt werben. Sie
Surdjfüßrttng ber natürlichen ©rnäßritng fott
bnrd) bie gürforgerin bei ^auSbefucfjen fou»
trottiert werben, ba bei ben länbticßen @nt=

fernungS» unb VerfeßrSberßättniffen ein reget»
mäßiger Vefucß ber VeratungSftetten feßr er»

feßwert ift. gmedtnäßig werben Sßödjnerinnen»
unterftüßungen in gorm bon ©elb, Koft, SBäfcße

borwiegenb ftiltenben ätiüttern gugeweubet. Von
einer ttfeueinfüßrung bon ©tiübeiträgen fottte
abgefeßen werben, borßanbette ober bom ©taat,
Kreis, Siftrift, bon ©emeinben unb Vereinen
gewährte SJtittet werben beffer gur Stufftettung
bon beamteten örtließen gürforgerittnen ber»
wenbet. ©S wirb nun attgemein bas $aupt» •

gewicht in ber tänbticßen ©äugtingSfürforge
auf bie münblicße VeleßrungSarbeit gelegt, mit
Hülfe bereu erfahrungsgemäß biete Mütter gur
natürlichen ©rnäßrung überrebet werben fönnen.
SKaturgemäß finb bie Hebammen ant ßäufigften
in ber Sage, SRütter gum ©titlen gu gewinnen
unb eS ßat fid) an bieten Orten bie ©ewäßruttg
bon ©etbbetoßnungen an biejenigen gebammelt
bewährt, welche nachweislich bie größte gaßt
SJfütter gum ©titten beftimmt haben. Sie ©tili»
propaganba burch bie Hebammen gehört übrigens
in bereit obligaten ißftießtenfreis.

SBiffenSwert für bie gürforgerin ift bie Sat»
faeße, baß aueß jene grauen, weteße aus Wirt»
feßafttießen ©rünben (SIrbeit außer bem §aufe)
ober wegen uitgureießenber ittfilcßmenge ihr Kinb
ni<ßt auSfdjtießtid) an ber Vruft nähreu fönnen,
immer noch beffer tun, wenn fie teils mütter»
ließe, teitS fünfttieße Nahrung geben, als wenn
fie erftere bem Äinbe borenthatten. Siefe fo»

genannte gwiemiteßernäßrung förbert baS

©ebeißen beS KinbeS unenbtieß biet beffer atS
bie auSfcßließticße Kußmiteßnaßrimg.

gür jene gälte, in benen aus ärgtlicß aner»
fannten ©rünben eine_ natürliche ©rnäßrung
auSgefeßtoffen ift, fott bie gürforgerin orientiert
fein in ber Stngabe bon Quetten einwanbfreier
Äußmitch unb ißrer iöehanbtung im §aufe. gn
tänbtichen 83egirfen unb Heineren ©emeinben,
in benen ein 9Jti(c£)füchenbetrieb nicht in grage
fommen fann, wäre bie Sßerbefferung ber Statt»

unb aiHtchhbgiene uttb bie 9tbgabc einwanb»
freier ttîohmitch aitguftreben; über bie Strt ber
9îahrung8mifd)ung hätte bie gürforgerin naeß
Sinbernaßme beS ütrgteS HuSfuuft gu geben.
Schließlich fottte bie örtliche gürforgerin fieß

berpftießten, bie ©äugtinge in einem beftimmten
33egirf regelmäßig gu befueßen unb bie Soft»
finber gu überwaeßen, fowie über biefe 33efucßc
unb ißre SBaßmeßmung babei Stufgeicßnungen
gu maeßen, bie als ©runbtagen für ibeitere
ättaßnaßmen bietten fönnen. Sie gürforgerin
fott auch erfranft befunbeue Einher balbigft
ärgttießer 93eßanbtung gufüßren.

StuS ben eben ffiggierten Stufgaben ergibt fieß,
baß gu ißrer"" gewiffenßaften ©rtebigung auch
bie örtlichen gürforgerinnen einer facßti(ßen
StuSbitbung bebürfen. ©ine fotctie fann bem»
näcfjft in etwa feeßs Stnftatten SatjernS (9)fün=
eßen, Ûîegenêbitrg, gürtß, Dürnberg, SBürgburg)
in biergeßntägigen Äurjen erworben werben.
Sie ßurfe belaufen fieß inftufibe SBotjuung unb
ISerpflegung auf ungefäßr 50 bis 60 9Jfarf.
SfäßereS hierüber wirb atsbalb in ben Sötättern
für ©äugtingSfürforge unb in ber SßereinS»

gettung beS itioten ÄreugeS beröffenttidjt wer»
ben. 2Bir benötigen für Sapent mehrere Saufenb
Helferinnen in ber örtlichen gürforge, barauS
mögen ©ie erfeßett, weteß weites gelb für eine
fegenSreicße Sätigfeit noeß offen fteßt. gür 33e=

girfc, in betten baS gntereffe für bie neugeittieße
©äugtingSfürforge noeß niißt erwedt ift, eignet
fieß noeß bie Vorführung beS SBanbermufeumS,
baS bie ^eat^ate in einem gewiffen SurnnS,
gunäcßft innerhalb ber eittgelnen iRegierungS»
begirfe, gegen ©rfaß ber SranSportfoftcn gerne
gur Serfügung ftettt; baS SBanbermufeum eut»
hält einen großen Seit ber hieb' int Strbeiter»
mufeum aufgeftettten, bauerttben StuSfteüung
für ©äugtingSfürforge ((Sitttritt bort ift jeber»
geit frei), güßrungen burtß ©aeßberftänbige
unb Vorträge mit Sicßtbilbern finb atS wirf»
fame ißropaganba feßr gu empfeßten unb föntten
bureß bie ©efcßäftSftette ber geutrate bermittett
werben.

Söenn icß heute als Vertreter ber gentrate
für ©äugtingSfürforge mit einer großen Stngaßt
öon 2Sünfd)ett uttb Stufgaben an ©ie heran»
getreten bin, möcßte icß itid)t feßtießeu, oßne
Sßnen warmen Sanf gu fagen für gßre bis»
ßerige werftätige Unterftüßung bei ttnferen S8e=

ftrebungen. Ser grauenberein bout 9îoteu ft'reug
ift bureß feine große StuSbreitung unb ©liebe»

rung bis in bie euttegenften 23egirfe woßt wie
fein anberer gur gürberung uttb SBerbreitung
unferer fogiaten unb humanitären Seftrebungen
geeignet, beren teßteS ©nbgiet bie Hmmgießung
einer gefuttben, arbeitSfreubigeu unb weßr»
fräftigen gugenb ift.

(Sr{d)iencu in ber aSeitagc ber SBatjerijcljen.
jübbentfetjen ^cfiammenjcitung.)

Sie

tranfenfafie bcö ©chttjet^. ^ekittmeitücrctttö
unb tßr ®cthältittö junt ctbgctt. ®efeß

betr. bie trmtfeii» unb Unfaüöcrftdjeruug.

Stub ben Referaten boit §errn SJ5)arrer 33 ii dt) i
an ber ©elcgierten» unb ©encralbcrfammlung bom

25. unb 26. 3)tai b. Q. in gürtd).

ttfaeßbem feßott feit einer Steiße bon gaßren
immer unb immer wieber an ber Sctegierten»
unb ©etteralberfammlung ein Ätagetieb über
ben ftnangietten ©taub ber Suffe angeftimmt
werben toar, ßat man fieß anno 1913 in Sugern
heranlaßt gefeßen, ben gaßreSbeitrag gu erßößen.
Ser ©rfotg ift nidjt ausgeblieben; beutt eS ift
gegenüber betn teßten gaßre ein befeßeibener
Vorfcßlag gu bergeiißnen, ber aüerbingS in ber

Hauptfad)e bem Umftanbe gugufeßreiben ift, baß

weniger ifrattfen» unb SBüdjnerinnengetb attS»

begaßlt werben mußte atS anbere gaßre. 9Jtan

barf aber barauS nießt feßtießen, baß eS weniger

Ärattfc unb SBöcßnerinnett gebe troß ftetiger
Vermehrung ber SJtitgtiebergaßt. SaS ift eine
borübergeßenbe ©rfcßeimmg, bie bietteid)t feßon
im angefangenen gaßre iuS ©egenteit umfeßtageu
föunte. ?(tS im gaßre 1909 in Starau bie

Slranfenfaffe für fämtticßc VereinSmitgtieber
obtigatorifcß erftärt würbe, war bieS bom
fogiaten ©tanbpunft aus eine Sat, bom ber»
fid)erungSted)uifcßen ©tanbpunft aus bagegen
ein gefäßrlicßeS SBagniS. 91îan war baßet froß,
baß baS eibgeuöffifdjc VerficßerungSgefeß uießt
attgu ferne war unb man bon feiner ©infüßrung
einen ©otbfegeu für bie Waffen erwarten burfte.
greitid) wußte man and), baß man Vcbingitugen
eingeßen mußte, welcße ber freien ©etbftbeftim»
mung ber Waffen ßemmenbe geffetn fein fonnten.
Von ber ©eueratberfammtung in Sugern würbe
ber ©predßenbe beauftragt, fieß mit ben maß»
gebenben Veßörben in Verbinbung gu feßen
unb überhaupt biejenigen Vorbereitungen gu
treffen, weteße geeignet feien, bie Slnerfennung
beS VunbeS .unb bamit ben Veitrag gu erlangen,
gür alte gälte würbe eine ißräfibentenberfamm»
lung in StuSficßt genommen.

Ser Veferent ßat auftragsgemäß fieß mit
bem VunbeSamt für ©ogiaIberfia)eruug inS ©in»
berneßmen gefeßt unb Statuten ausgearbeitet,
welcße mit bem^entratborftaub unb ber Traufen»
faffefommiffion befproeßen würben unb naeß»
bem bon Vern aus erftärt worbett war, baß
biefeit ©tatuten bie ©eueßmigung erteilt werben
föunte, würben biefelbeu ber ißräfibeuteuber»
fammtung in DIteu unterbreitet, wetdje befeßtoß,
baß bie Statuten als Veitage gut Leitung
erfcßeiiteit foflten. SaS ift gefeßeßen uttb eS

wiffett baßer fämtlicße itgtieber, um was eS

fieß ßanbett.

SBetcßeS finb nun bie Vebinguitgen,
unter weteßen bie Äranfen fa ff e beS
@cßweiger. HebamtneubcreiitS bie Sin»

erfenttung beS VunbeS erlangen fattn?
1. gn erfter Sinic ift bie Saffe bottt Hebammen»

bereite als foteßen gu trennen; eS ift eine bot!»

ftänbige SoStöfuttg notwenbig. Sie ßranfen»
faffc ift für fieß atS ©enoffenfeßaft ins HwibetS»
regifter eingutragett. Sentt ber Verein berfotgt
nod) anbere |jwede atS bie üranfenfaffe, näm»
ließ bie görberung ber Verufsintereffcn, ber
Kollegialität u. f. w. SaS wirb aber infofertt
feittc großen Slenberungeit bebingen, als ja
bod) bie Veftimmung feftfteßt, baß jebeS Vereins»
mitgtieb ber Kranfenfaffe angehören muß unb
baß umgefeßrt alte SJtitgtieber ber Kaffe atteß
bem Verein angehören müffen. ©S ßanbett
fieß atfo meßr ttm eine formelle ülenberung.

2. ©obantt finb bie Kaffen geßalten, ge
nügenbe Sicherheit gu bieten, bamit unter
alten Umftäuben bie ftotutarifißen ißflicßten
erfüllt werben. Saßer müffen bie Veiträge fo
augefeßt werben, baß bie Kaffe allen ©eßwierig»
feiten gewaeßfen ift. Sie 9fecßnungen finb bem
VunbeSrat gur ©eueßmigung gu unterbreiten,
gür unfere Kaffe ift ltnbebingt eine VeitragS»
erßößung notwenbig unb eS ift muß bereits
ber Vctrag bon gr. 10. 60 in bie Statuten
eingefeßt worbeu. ©benfo ift eine Veftimmung
borgefeßett, baß Sefigite bcrßiitbert loerben
fotten.

3. Sie Seiftun g en ber Kaffen müffen im
ÜDiinbeftmaß ärgttieße ißftcge unb ülrguei be=

tragen ober ein Krattfeugelb bon einem grauten.
Sa wir gr. 1. 50 gewähren, erfüllen wir atfo
bie ©runbbebingttng begiigtieß lier Seiftungen.

4. gür Steueintreteubc ift eine Karenggeit
erlaubt, b. ß. eine gewiffe geit, innert welcher
bie Kaffenteiftungen nießt ausgerichtet werben
müffen. 2Bir ßatten in ben bisherigen ©tatuten
ein gaßr fefigefeßt, wäßrenb baS. ©efeß bie

Karenggeit auf brei ÏRonate befeßränft. SaS
ift eine ©rleicßterung für bie Verficßertcu; immer»
ßin ift biefe Veftimmung für bie Kaffc nießt
bon feßr großer Vebeutung, iitbcm ja meiftenS
jüngere He^ammen ^er ®affe beitreten, bon
beneu bie wenigften in ben galt fommen, bor
Slbtauf eines gaßreS fieß ait bie Kaffe weitben
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einer knappschaftlichen Krankenkasse gegen Krankheit

versichert gewesen sind, ein Wochengeld
in Höhe des Krankengeldes für acht Wochen,
von denen mindestens sechs in die Zeit nach
der Niederknnft fallen müssen. Für Mitglieder
der Landkrankenkasse, die nicht der Gewerbeordnung

unterstehen, bestimmt die Satzung die
Dauer des Wochengeldbeznges auf mindestens
vier und höchstens acht Wochen. Mit Zustimmung
der Wöchnerin kann die Kasse an Stelle des
Wochengeldes Kur und Verpflegung in einem
Wöcherinnenheim gewähren oder Hilfe und
Wartung durch Hauspflegerinnen, wofür das
Wochengeld bis zur Hälfte abgezogen werden
kann. Die Satzung kann Versicherungspflichtigen
Ehefrauen oder allen weiblichen Versicherungspflichtigen,

soweit sie sechs Monate vor der
Niederkunft gegen Krankheit versichert waren,
Hebammendienste und ärztliche Geburtshilfe,
die bei der Niederkunft erforderlich werden,
zubilligen. Die Satzung kann ferner Wöchnerinnen,
die mindestens sechs Monate vor der Niederkunft

versichert waren, solange sie stillen ein
Stillgeld bis zur Höhe des halben Krankengeldes

und bis zunl Ablauf der 12. Woche nach
der Niederkunft zubilligen. Zur Durchsetzung
der Ansprüche an die Krankenkasse und andere
Hilfskassen soll die Fürsorgerin der Wöchnerin
behilflich sein. Wo keine Stillgelder seitens einer
gesetzlichen Kasse gewährt werden, also bei
nicht versicherten Müttern, kommen Stillbeiträge
aus gemeindlichen Stiftungs- oder Vereinsmitteln

in Frage. Wo solche mit Erfolg eingeführt

sind, kann man sie vorerst nicht entbehren;
diese Stillbeiträge sollen der Mutter die
Beschaffung besserer Nahrung ermöglichen und
werden wohl am zweckmäßigsten in der Form
von Nahrungsmitteln, insbesondere Milch,
verabreicht. Die Stillunterstützung soll schon in
den ersten drei Wochen gewährt werden. Die
Durchführung der natürlichen Ernährung soll
durch die Fürsorgerin bei Hausbesuchen
kontrolliert werden, da bei den ländlichen Ent-
fernungs- und Verkehrsverhältnissen ein
regelmüßiger Besuch der Beratungsstellen sehr
erschwert ist. Zweckmäßig werden
Wöchnerinnenunterstützungen in Form von Geld, Kost, Wäsche
vorwiegend stillenden Müttern zugewendet. Von
einer Neueinführung von Stillbeiträgen sollte
abgesehen werden, vorhandene oder vom Staat,
Kreis, Distrikt, von Gemeinden und Vereinen
gewährte Mittel werden besser zur Aufstellung
von beamteten örtlichen Fürsorgerinnen
verwendet. Es wird nun allgemein das
Hauptgewicht in der ländlichen Säuglingsfürsorge
ans die mündliche Belehrnngsarbeit gelegt, mit
Hülfe deren erfahrungsgemäß viele Mütter zur
natürlichen Ernährung überredet werden können.
Naturgemäß sind die Hebammen am häufigsten
in der Lage, Mütter zum Stillen zu gewinnen
und es hat sich an vielen Orten die Gewährung
von Geldbelohnungen an diejenigen Hebammen
bewährt, welche nachweislich die größte Zahl
Mütter zum Stillen bestimmt haben. Die
Stillpropaganda durch die Hebammen gehört übrigens
in deren obligaten Pflichtenkreis.

Wissenswert für die Fürsorgerin ist die
Tatsache, daß auch jene Frauen, welche aus
wirtschaftlichen Gründen (Arbeit außer dem Hause)
oder wegen unzureichender Milchmenge ihr Kind
nicht ausschließlich an der Brust nähren können,
immer noch besser tun, wenn sie teils mütterliche,

teils künstliche Nahrung geben, als wenn
sie erstere dem Kinde vorenthalten. Diese
sogenannte Zwiemilchernährung fördert das
Gedeihen des Kindes unendlich viel besser als
die ausschließliche Kuhmilchnahrung.

Für jene Fälle, in denen aus ärztlich
anerkannten Gründen eine natürliche Ernährung
ausgeschlossen ist, soll die Fürsorgerin orientiert
sein in der Angabe von Quellen einwandfreier
Kuhmilch und ihrer Behandlung im Hause. In
ländlichen Bezirken und kleineren Gemeinden,
in denen ein Milchküchenbetrieb nicht in Frage
kommen kann, wäre die Verbesserung der Stall-

und Milchhygiene und die Abgabe einwandfreier

Rohmilch anzustreben; über die Art der
Nahrungsmischnng hätte die Fürsorgerin nach
Einvernahme des Arztes Auskunft zu geben.
Schließlich sollte die örtliche Fürsorgerin sich

verpflichten, die Säuglinge in einem bestimmten
Bezirk regelmäßig zu besuchen und die
Kostkinder zu überwachen, sowie über diese Besuche
und ihre Wahrnehmung dabei Aufzeichnungen
zu machen, die als Grundlagen für weitere
Maßnahmen dienen können. Die Fürsorgerin
soll auch erkrankt befundene Kinder baldigst
ärztlicher Behandlung zuführen.

Aus den eben skizzierten Aufgaben ergibt sich,
daß zu ihrer" gewissenhaften Erledigung auch
die örtlichen Fürsorgerinnen einer fachlichen
Ausbildung bedürfen. Eine solche kann
demnächst in etwa sechs Anstalten Bayerns (München,

Regensbnrg, Fürth, Nürnberg, Würzbnrg)
in vierzehntägigen Kursen erworben werden.
Die Kurse belaufen sich inklusive Wohnung und
Verpflegung auf ungefähr 50 bis 60 Mark.
Näheres hierüber wird alsbald in den Blättern
für Säuglingsfürsorge und in der Vereins-
zeitnng des Roten Kreuzes veröffentlicht werden.

Wir benötigen für Bayern mehrere Tausend
Helferinnen in der örtlichen Fürsorge, daraus
mögen Sie ersehen, welch weites Feld für eine
segensreiche Tätigkeit noch offen steht. Für
Bezirke, in denen das Interesse für die neuzeitliche
Säuglingsfürsorge noch nicht erweckt ist, eignet
sich noch die Vorführung des Wandermuseums,
das die Zentrale in einem gewissen Turnus,
zunächst innerhalb der einzelnen Regierungsbezirke,

gegen Ersatz der Transportkosten gerne
zur Verfügung stellt; das Wandermuseum
enthält einen großen Teil der hier im Arbeitermuseum

aufgestellten, dauernden Ausstellung
für Säuglingsfürsorge (Eintritt dort ist jederzeit

frei). Führungen durch Sachverständige
und Vorträge mit Lichtbildern sind als wirksame

Propaganda sehr zu empfehlen und können
durch die Geschäftsstelle der Zentrale vermittelt
werden.

Wenn ich heute als Vertreter der Zentrale
für Säuglingsfürsorge mit einer großen Anzahl
von Wünschen und Aufgaben an Sie
herangetreten bin, möchte ich nicht schließen, ohne
Ihnen warmen Dank zu sagen für Ihre
bisherige werktätige Unterstützung bei unseren
Bestrebungen. Der Frauenverein vom Roten Kreuz
ist durch seine große Ausbreitung und Gliederung

bis in die entlegensten Bezirke wohl wie
kein anderer zur Förderung und Verbreitung
unserer sozialen und Humanitären Bestrebungen
geeignet, deren letztes Endziel die Heranziehung
einer gesunden, arbeitsfreudigen und
wehrkräftigen Jugend ist.

(Erschienen in der Beilage der Bayerischen-
süddeutschen Hcbammenzcitung.)

Die
Krankenkasse des Schweiz. Hcbammeuvereins

und ihr Verhältnis zum eidgen. Gesetz

betr. die Kranken- und Unfallversicherung.

Aus den Referaten von Herrn Pfarrer Bnchi
an der Delegierten- und Generalversammlung vom

25. und 26. Mai d. I. in Zürich.

Nachdem schon seit einer Reihe von Jahren
immer und immer wieder an der Delegierten-
und Generalversammlung ein Klagelied über
den finanziellen Stand der Kasse angestimmt
worden war, hat inan sich anno 1913 in Lnzern
veranlaßt gesehen, den Jahresbeitrag zu erhöhen.
Der Erfolg ist nicht ausgeblieben; denn es ist
gegenüber dem letzten Jahre ein bescheidener

Vorschlag zu verzeichnen, der allerdings in der
Hauptsache dem Umstände zuzuschreiben ist, daß

weniger Kranken- und Wöchnerinnengeld
ausbezahlt werden mußte als andere Jahre. Man
darf aber daraus nicht schließen, daß es weniger

Kranke und Wöchnerinnen gebe trotz stetiger
Vermehrung der Mitgliederzahl. Das ist eine
vorübergehende Erscheinung, die vielleicht schon
im angefangenen Jahre ins Gegenteil umschlagen
könnte. Als im Jahre 1909 in Aarau die
Krankenkasse für sämtliche Vereinsmitglicder
obligatorisch erklärt wurde, war dies vom
sozialen Standpunkt ans eine Tat, vom ver-
sichernngstechnischen Standpunkt aus dagegen
ein gefährliches Wagnis. Man war daher froh,
daß das eidgenössische Versicherungsgesetz nicht
allzu ferne war und man von seiner Einführung
einen Goldsegen für die Kassen erwarten durfte.
Freilich wußte man auch, daß man Bedingungen
eingehen mußte, welche der freien Selbstbestimmung

der Kassen hemmende Fesseln sein konnten.
Von der Generalversammlung in Luzern wurde
der Sprechende beauftragt, sich mit den
maßgebenden Behörden in Verbindung zu setzen

und überhaupt diejenigen Vorbereitungen zu
treffen, welche geeignet seien, die Anerkennung
des Bundes.und damit den Beitrag zu erlangen.
Für alle Fälle wurde eine Präsidentenversammlung

in Aussicht genommen.
Der Referent hat auftragsgemäß sich mit

dem Bundesamt für Sozialversicherung ins
Einvernehmen gesetzt und Statuten ausgearbeitet,
welche mit dem Zentralvorstand und der Kranken-
kassekvmmissivn besprochen wurden und nachdem

von Bern aus erklärt worden war, daß
diesen Statuten die Genehmigung erteilt werden
könnte, wurden dieselben der Präsidentenver-
sammlnng in Ölten unterbreitet, welche beschloß,
daß die Statuten als Beilage zur Zeitung
erscheinen sollten. Das ist geschehen und es

missen daher sämtliche Mitglieder, um was es

sich handelt.

Welches sind nun die Bedingungen,
unter welchen die Krankenkasse des
Schweizer. Hebammenvereins die
Anerkennung des Bundes erlangen kann?

1. In erster Linie ist die Kasse vom Hebammen-
Verein als solchen zu trennen: es ist eine
vollständige Loslösnng notwendig. Die Krankenkasse

ist für sich als Genossenschaft ins Handelsregister

einzutragen. Denn der Verein verfolgt
noch andere Zwecke als die Krankenkasse, nämlich

die Förderung der Berufsinteressen, der
Kollegialität u. s. w. Das wird aber insofern
keine großen Aenderungen bedingen, als ja
doch die Bestimmung feststeht, daß jedes Vereinsmitglied

der Krankenkasse angehören muß und
daß umgekehrt alle Mitglieder der Kasse auch
dem Verein angehören müssen. Es handelt
sich also mehr um eine formelle Aenderung.

2. Sodann sind die Kassen gehalten,
genügende Sicherheit zu bieten, damit unter
alleil Umständeil die statutarischen Pflichten
erfüllt werden. Daher müssen die Beiträge so

angesetzt werden, daß die Kasse allen Schwierigkeiten

gewachsen ist. Die Rechnungen sind dem
Bundesrat zur Genehmigung zu unterbreiten.
Für unsere Kasse ist unbedingt eine Beitragserhöhung

notwendig und es ist auch bereits
der Betrag von Fr. 10. 60 in die Statuten
eingesetzt worden. Ebenso ist eine Bestimmung
vvrgeseheii, daß Defizits verhindert werden
sollen.

3. Die Leistungen der Kassen müssen im
Mindestmaß ärztliche Pflege und Arznei
betragen oder ein Krankengeld von einem Franken.
Da wir Fr. 1. 50 gewähren, erfüllen wir also
die Grundbedingung bezüglich der Leistungen.

4. Für Neueintretende ist eine Karenzzeit
erlaubt, d. h. eine gewisse Zeit, innert welcher
die Kassenleistungen nicht ausgerichtet werden
müssen. Wir hatten in den bisherigen Statuten
ein Jahr festgesetzt, während das. Gesetz die

Karenzzeit ails drei Monate beschränkt. Das
ist eine Erleichterung für die Versicherten; immerhin

ist diese Bestimmung für die Kasse nicht
von sehr großer Bedeutung, indem ja meistens
jüngere Hebammen der Kasse beitreten, von
denen die wenigsten in den Fall kommen, vor
Ablauf eines Jahres sich an die Kasse wenden
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gu tnüffen. ©ie Söödjucrinucnunterftüßuug ifi
allerbingS erft nad) einer SJHtgliebfdjaft bon
neun SDZonaten auSjuridjten.

5. ©eljr fcßwermiegenb ift bie 33eftimmung
beS ©efeßeS, baß bie Äaffenleiftuttgen im
SJZinimum 180 ©age im Saufe boit 360
aufeiuanberfolgenben ©agen ausgerichtet wer»
ben müfjen. ©aS ift in 21rt. 22 ber neuen
Statuten feftgefeßt. SS fdjeint bie» 3war biet=

leicßt maiicßen ein SJlacßteil 311 fein gegenüber
bem § 16 ber bisherigen Statuten. Slllein
gerabe baS Umgefeljrte trifft 31t. ©ertu nad)
ber neuen 33eftimntung faun ein SDZitglieb
unter Umftänben biet länger als 300 ©age
bas belle Ärattfcngelb begießen, fofern eS nie
in ber 3eit bon 360 ©ageit 3ufammen 180 ©age
Äranfcttgelb belogen Ijat. ©ie Stoffe bietet
alfo biel meßr, als bisher, weshalb auch eine

Erhöhung ber Beiträge felbftberftänblich ift.
3d) bin über3ettgt, baß bie SOÎitgïieber gegen»
über bisher gati3 bebeutenbe Vorteile haben
unb fpe^iell biejenigen, weldje ber St'affc fcîjon
längere ,Qcit angehören, ohne fie ftar! benutzt
31t haben. SS ift aber in biefem 21rtifel aud)
eine ©arantie Oorßanbeti, baft man fid^ nicht
einfad) abmclbeit tann, um 31t fagcu, baß man
nocl) länger 2(ttfpruh habe, währenb bieS nad)
bem normalen Verlauf ber Sranfßeit nicht ber

galt ift.
6. ©aS ©efeß will inSbcfonberc ben SB öd)»

n er innen entgegenfommen. SBährenb bie

JpebatnineitfraiiEettfaffe ben SBöchueriuncu nur
einen Beitrag bon 20 gr. leiftete, l)abcn bie»

felbcn in gufunft 21ttfprudj auf baS Staufen»
gelb währenb bollcn fed)S SBodjen, was in
biefem galle 63 gr. ausmacht, llnb biefe 42
©age bürfen nidjt etwa als SraufßeitStage
angerechnet werben. SBcnn alfo eine SBödjuerin
erfranft, fo ift ber 33eginn ber Sranfßeit erft
bom 43. ©age nach bex ©eburt feftjufeßen.
©ajtt fommt für bie SBödjuerin allerbingS
nod) ein ©titlgclb bon 20 gr. ßiitgu, fofern
fie nod) bier SBodjen über bic grift hinaus,
alfo währenb jeßn SBochcit, iljr Sittb ftiltt.
©iefe SSeftimmungen bebeuten nun allerbingS
eine ganj gewaltige 33efferftellung ber SBödjne»
rinnen gegenüber bem bisherigen guftanbe.
©och ifi cx fü'b bie Soffen nidjt fo weittragenb,
als cS etwa ben 21nfd)ein [jat. ©ie St äffe hat
nämlid) Slufprucl) auf 20 gr. für jebeS SBodjen»
bett unb baS ©tillgelb wirb ebenfalls bom
33unbe be3aßlt. Sind) Ijat bie Saffe baS Utecht,
ben 3Jerbieit ft in Slbgug 3U bringen. SBir haben
für biefen ißunft 25 gr. eingefeßt. Unb wenn
man für ein iOtitglieb, baS jugleid) einer anberrt
Sranfcnfaffe angehört, ben 33nnbeSbeitrag nicht
erhält, fo famt felbftberftänblid) ber 33etrag
bon 20 gr. am Srattfengelb abgc3ogcn werben,
3iunal bic SBödjuerin ja bon ber aubern -Söffe
bie bollc Unterftüßung erhält, ©ie Soffen»
leiftung ift alfo in SBirflidjfcit nicht biel größer,
Wätjrenb bie SBöchnerinnen bebeutenb beffer
wegfommen.

7. SS muß aud) gegen bie Ueberber»
ficher un g ©orge getragen werben, ©arum
ift feftgefeßt, baß niemanb mehr als 3Wei
Waffen gxrglcicï) als SWitglieb angehören tann,
mit SluSnaßme berjenigen ißerfonen, welche
feßon bor bem 1. Sanuar 1911 mehr als 3wei
Soffen attgeljört tjaben. SBir haben hier ein»
fad) bie gefeßlidje SBeftimmung aufgenommen,
ba fie 3?orauSfeßung ber ©enel)migung ber
©tatuten ift.

8. ©ie SDlittel bürfeit ber .gweefbeftim»
mutig nidjt entfrembet werben. ©aS will
fagen, baß itn galle ber Sluftöfung einer Söffe
baS ©elb tiidjt einfach berteilt werben tonne,
fotibern wieber für SJerfiherttngSjwecfe 3ler=
wenbutig finben müffe, fagen wir 3. 33. für
eine SUterS- unb gnbali'oenfaffe beS gebammelt»
bereinS. ©iefe 33eftimmuttg hat jebeufallS ben
großen Vorteil, baß mau fici) reblid) SJlüße
geben wirb, bie Söffe ber ur-fprünglicljen 33e=

ftimmung gemäß fo lange als möglich èu er=
halten.

9. ©ie löetriebSredjnung, welche bem

33unbeSrat, besw. bem 33unbeSamt für @o§ial=
berfidjerung ein^ureicljen ift, ift jährlich absu»
fdjließen. ©aS ift eine felbftberftänblicße gorbc»
rung, welche uns nicht weiter berührt, als baß
wir eine Éenberuttg beS StedjuungSabfdjlitffeS
auf Stenjahr ftatt auf 30. Slpril bornehmen.
©aS ift aber gati3 freiwillig, eS ift nur prattifdjer.

10. ©a fämttidje Siegle tu ente gleidj
bett ©tatuten bem ShtnbeSamt 3ur
S i tt f i d) t unb ©enehmigung 3U unter»
breiten fittb, ift eS felbftberftänblich, baß eS

borteilljaft ift, fich tnöglidjft ben gefeßlidjett
33eftimmungeu ansupaffen. SS würbe bcSßalb
ber ©aß aufgenommen, baß in benjenigen
gälten, welche in ben Statuten nidjt borgefeßen
fittb, einfach bie gefeßlicßen 3torfdjriften @el»

tung haben.
SBie fttchen nun bie ©tatuten bett

neuen SJerpflidjtungen g e r e dj t 3 u
werben

3tn Slllgemcinett barf Woßl gejagt werben,
baß bie Sleuerungett nicht alljtt bclaftenb Werben,
ja, baß fie itt bieten gällctt mehr nur formeller
Statur fittb. ©ie ©tatuten fittb Ijauptfädjlid)
beSßalb fo auSgebeljnt ausgefallen, weil man
möglichft alle gäfle berüdfießtigen wollte unb
fid) ben Storfcßriften beS ©efeßeS attjitpaffett
fuchte. 3?or allem ift bic Sranfenfaffe für
bie SJtitgtieber beS ©cßmei3. fpebatnmeiibcreittS
obligatorifd), unb umgefeßrt fittb aud) bie
SKitglieber ber Sraufeutoffe äJZitgtieber beS

©djweij. tpebammenbereinS. ©S ift aber ein»

leitdjteub, baß bie Ärauf'cnfaffe 31t einem felbft»
ftäitbigett Drgan gefdjaffen werben mußte,
©ementfprecheiib finb aud) ber Äranfeufaffe»
fotnmiffiou aubere unb weitergefjenbe 93efitgntffc
übertragen worbett. ©ie hat bie gefamte 33er»

waltitng auch ^eS 33ermögenS 31t beforgen.
©eu 33e3itg ber 33citräge, bie 21uS3al)tuttg ber
Äranfettgeiber, bie Slitftiahme unb ben SluS»

fchlttß ber SRitgliebcr, bie genaue Slegiftrierung,
bie Kontrolle über bie Sranfen, bett Slerfchr
mit ben 33cl)örbcu 11. f. W. Statürlid) Eatttt

biefe Slrbeit nidjt mehr bon 3Wei -perfonen
beforgt werben, fonbertt eS ift ein bollftänbiger
33orftanb mit ißräfibentin, ftaffiereritt, Slftuarin
ttttb 3wei 83eifißerintien 31t beftellett. ©aburd)
wirb ber gentralborftanb entlaftet, was wieber
im gntereffc beS 33er bau beS ift. ©ie ®raufen»
faffefommiffiott ift gemäß bem ©efeße ittS
§anbelSrcgifter

^

ein3iitragcn. ©iefe SÎebifiou
wirb natürlich eine Stcbifion ber SlereiuSftatuteu
nach fich atchett, welche aber feßr einfach ge»
ftaltct werben famt unb bie nidjt fo bringltch
ift, ba ja am 33efteheubeit nidjt gerüttelt
werben foil.

33e3üglid) ber Slcdjtc ttttb ißflidjten ber
ÜDtitgliebcr ift itt ber ^aitptfache auf fol»
genbe ißunfte Iji"âuweifen.

1. ©er 21 ttfpru<h auf ein Traufen»
gelb bon gr. 1.50 bleibt gleich ütie bisher,
allein nicht mehr überhaupt für 300 ©age,
fonbern gemäß Slrt. 22 nur für 180 ©age im
Saufe bon 360 aufeiuanberfolgenben ©ageti.
©a fo lange SranfljeitSseiten glüdlicljermeife
nur feiten finb, werben nur feßr wenige DJcit»

glieber in ben gall fomtnen, bie ftaffe boll»
ftätibig auS3unußen; eS wirb im ©egenteil für
bie große SDlehrgaht ber SSorteil eintreten, baß
fie unter ben neuen ©tatuten noch feßr lange
ben Vorteil ber Äaffe genießen bürfeit, um fo
mehr, als ja eigentlich) faft alle als neue SOÎit»

glieber beljanbelt werben, ©enjenigen, weihe
etwa nad) ben neuen ©tatuten niht meßr
genußberehtigt fein füllten, faun man auf
anbere SBeife entgegenfommen, inbetn man auf
fie bie 3lorfdjrifteu ber bisherigen Statuten
anwenbet. ©ann fommt fein einziges fUtitglieb
in Dlahteit. Schließlich hoben wir aud) noch
bie 33eftimmung bott Slrt. 22 b unb c aufge»

nommen, um ja redjt weit 311 gefjen. SBeiter

barf nun allerbingS niht gegangen werben,
fonft müßte ber 33eitrag uod) metjr erljöljt
werben, was niht angeht. SS hobelt fid)

auh um eine Äratifen», niht um eine 3u»
balibitätSfaffe.

2. ©ie ©enußberehtigung beginnt für
bie neuen SKitglieber fdjon nah brei ÎDlooaten,
wäßrenb bis jeßt bie SHitgliebfhaft bon einem
3aßr berlaugt würbe, ©er lltiterfdjieb ift aber
niht fo groß, wie eS fdjeinen föitnte. ©enn
erftenS werben boh bie wenigften üDtitglieber
fhon nad) fo furser SRitgliebfdjaft erfratifen;
3WeitenS tourbe nad) ber bisherigen i^rafiS
niht auf bie ^eit allein abgefteüt, fonbern auf
bie 23e5al)limg ber 33eiträge, unb brittenS finb
aus feßr begreiflihen ©rüttben bie SBöhueriunen
erft nad) nenn SJloiiaten besugSbercdjtigt. SS
foil nidjt eine §ebamme, weihe fidj SJhttter
fühlt, noch fhnell SJlitglieb werben, bloß um
bie SBorteiie ber Äranfenfaffe 31t genießen.

3. lieber bie 33e3ugSberedjtigung ber 3Böh
11 er in nett ift bereits an anberer ©teile be=

rihtet worbett. ©ie Seiftungeti ber ßaffe
Werben ungefähr bicfelbcu bleiben, troßbem bie
SDZitglieber gan3 bebeutenbe SSorteilc erfahren.
©aS Saturn ber ©eburt ift bei ber 21nmelbttng
anzugeben, weil tuait bei ebentueller Äranfheit
ber Sööchtterin wiffen muß, bon welhetn ©age
au baS eigentliche Sranfengelb 31t laufen
beginnt.

4. Unangenehm mag bieten DOlitgliebcrit ber
erhöfjte Sltitglieberbeitrag fein, gr. 10. 60 per
3aljr, weldjer halbjährlich) mit gr. ö. 30 3mm
borauS 31t entrichten ift. ©er Uuterfhieb
gegenüber bem bisherigen Beitrag ift aber nur
ein granfett, inbetn ber eigentliche gaßreSbeitrag
auf 10 gr. feftgefeßt wirb, ©ie 60 StS., weihe
gugefcßlogen werben, fittb eittfad) ber Beitrag,
welher biSßer botu .fjebatntnettbercitt an bie

ftranfenfaffe entrihtet wttrbe. ©afür wirb
bann ber gußreSbeitrag für bett gebammelt»
berein bon gr. 2 auf gr. 1. 40 ßerobgefeßt.
©iefe Siegelung Ijat bett großen ®or3ug ber
Sinfadjßeit, inbetn feine hoppelte 3lerrehmtng
meßr ftattjufiuben ßot- ©iefer 33eitrag füllte
nun genügen; einefperabfeßung wäre berberblidj.

5. SBettn bie Äaffc 311m ©egett ber 9J?itglieber
geheißen foil, bann ift eS notwenbig, baß fih
alle Dil it g lie ber bett 33efdjlüffen unb
21110 r b n u n g e 11 ber maßgebe 11 ben Dr»
gone ftrifte unterließen. DJcan wirb in
^ufuitft fcfjarf barattf feßett lttüffett, baß alle
33cftimmuitgen ber ©tatuten unb beS Dlcgle»
menteS genau intie gehalten werben ; bor allem
finb bie gormulare gewiffenhaft auSjufüUen.
3Bo baS nidjt ber gall ift, fdjaben fid) bie
äJZitglieber felbft. 21uh ift ftrenge bafür 3a
forgett, baß feine unberechtigte 21uSnußung ber
Slaffe ftattfinbet, fpegiell bic Sranfenbefuheritineit
ßaben gewiffenhaft ißre ißfühten 311 erfüllen.
SBo bie SOlitgtieber ißren Slerpflicßtungett nid)t
nahfommeu, werben bie angebroßten 33laß-
nahinett eintreten müffett: 35ttßen, Siuftellung
ber Sc3ugSberehtigung für furgere ober längere
3eit unb in fhwerett gäüen 2luSfd)Iuß. ©ie
SJlitglieber fittb aber nidjt etwa ber SBillfür
ber Krattfenfaffefommiffion ausgeliefert, fonbern
fie ßaben baS Dicht ber Berufung au bie
Selegiertenberfammlutig.

6. 31 ort gewiffer Sebeututtg ift ber 2lrt. 56,
allerbingS nur für bie ©egettben, iti weihen
auh un'ferc SRitglieber unter baS Obligatorium
ber Ärattfenfaffe beS Staates ober ber ©emeinbe
fallen, ©a muß matt unter Umftänben mit»
wirfen föttnen, um auh biefeti ftaatlidjeti
Beitrag 31t erßalten unb bie ÜDZitglieber an
ber ßaffe fernhalten.

7. ©aß ber Dl e hnungS ab f h 1u auf
Snbe beS gaßreS ftattfinbet, ift nur eine 33e»

quemlihfeit. OJlatt Ijat aber babei beti großen
Sßorteit, bie 9lehnuttg früßer 3ur ©eneßmigung
31t unterbreiten, waS für ben Smpfang beS

SutibeSbeitrageS bon gewiffer 33ebeutuug ift.
gür biefeS erfte gaßr wirb bie golge bie fein,
baß baS ©efcßäftsjaßr nur adjt SHonate um»
faßt, ©afür wirb aber auh &ie 33eitragS=
leiftung her Sllitgtieber rebu3iert auf adjt
fOlonate, nämlih für DJÎai unb gttni nah
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zu müssen. Die Wöchnerinnenunterstützung ist
allerdings erst nach einer Mitgliedschaft von
neun Monaten auszurichten.

5. Sehr schwerwiegend ist die Bestimmung
deS Gesetzes, daß die Kassenlei stun g en im
Minimum 180 Tage im Laufe von 360
aufeinanderfolgenden Tagen ausgerichtet werden

müssen. Das ist in Art. 22 der neuen
Statuten festgesetzt. Es scheint dies zwar
vielleicht manchen ein Nachteil zu sein gegenüber
dem § 16 der bisherigen Statuten. Allein
gerade das Umgekehrte trifft zu. Denn nach
der neuen Bestimmung kaun ein Mitglied
unter Umständen viel länger als 300 Tage
das volle Krankengeld beziehen, sofern es nie
in der Zeit von 360 Tagen zusammen 180 Tage
Krankengeld bezogen hat. Die Kasse bietet
also viel mehr, als bisher, weshalb auch eine

Erhöhung der Beiträge selbstverständlich ist.
Ich bin überzeugt, daß die Mitglieder gegenüber

bisher ganz bedeutende Vorteile haben
und speziell diejenigen, welche der Kasse schon

längere Zeit angehören, ohne sie stark benutzt
zu haben. Es ist aber in diesem Artikel auch
eine Garantie vorhanden, daß man sich nicht
einfach abmelden kann, um zu sagen, daß man
noch länger Anspruch habe, während dies nach
dem normalen Verlauf der Krankheit nicht der

Fall ist.

6. Das Gesetz will insbesondere den
Wöchnerinnen entgegenkommen. Während die

Hebammenkrankenkasse den Wöchnerinnen nur
einen Beitrag von 20 Fr. leistete, haben
dieselben in Zukunft Anspruch auf das Krankengeld

während vollen sechs Wochen, was in
diesem Falle 63 Fr. ausmacht. Und diese 12
Tage dürfen nicht etwa als Krankheitstage
angerechnet werden. Wenn also eine Wöchnerin
erkrankt, so ist der Beginn der Krankheit erst
vom 43. Tage nach der Geburt festzusetzen.

Dazu kommt für die Wöchnerin allerdings
noch ein Stillgcld von 20 Fr. hinzu, sofern
sie noch vier Wochen über die Frist hinaus,
also während zehn Wochen, ihr Kind stillt.
Diese Bestimmungen bedeuten nun allerdings
eine ganz gewaltige Besserstellung der Wöchnerinnen

gegenüber dem bisherigen Zustande.
Doch ist er für die Kassen nicht so weittragend,
als es etwa den Anschein hat. Die Kasse hat
nämlich Anspruch auf 20 Fr. für jedes Wochenbett

und das Stillgeld wird ebenfalls vom
Bunde bezahlt. Auch hat die Kasse das Recht,
den Verdienst in Abzug zu bringen. Wir haben
für diesen Punkt 25 Fr. eingesetzt. Und wenn
man für ein Mitglied, das zugleich einer andern
Krankenkasse angehört, den Bundesbeitrag nicht
erhält, so kann selbstverständlich der Betrag
von 20 Fr. am Krankengeld abgezogen werden,
zumal die Wöchnerin ja von der andern Kasse
die volle Unterstützung erhält. Die
Kassenleistung ist also in Wirklichkeit nicht viel größer,
während die Wöchnerinnen bedeutend besser

wegkommen.
7. Es muß auch gegen die Ueberversicherung

Sorge getragen werden. Darum
ist festgesetzt, daß niemand mehr als zwei
Kassen zugleich als Mitglied angehören kann,
mit Ausnahme derjenigen Personen, welche
schon vor dem 1. Januar 1911 mehr als zwei
Kassen angehört haben. Wir haben hier
einfach die gesetzliche Bestimmung aufgenommen,
da sie Voraussetzung der Genehmigung der
Statuten ist.

8. Die Mittel dürfen der Zweckbestimmung
nicht entfremdet werden. Das will

sagen, daß im Falle der Auflösung einer Kasse
das Geld nicht einfach verteilt werden könne,
sondern wieder für Versicherungszwecke
Verwendung finden müsse, sagen wir z. B. für
eine Alters- und Jnvalidenkasse des Hebammenvereins.

Diese Bestimmung hat jedenfalls den
großen Vorteil, daß man sich redlich Mühe
geben wird, die Kasse der ursprünglichen
Bestimmung gemäß so lange als möglich zu
erhalten.

9. Die Betriebsrechnung, welche dem

Bundesrat, bezw. dem Bundesamt für
Sozialversicherung einzureichen ist, ist jährlich
abzuschließen. Das ist eine selbstverständliche Forderung,

welche uns nicht weiter berührt, als daß
wir eine Aenderung des Rechnungsabschlusses
auf Neujahr statt auf 30. April vornehmen.
Das ist aber ganz freiwillig, es ist nur praktischer.

10. Da sämtliche Regle m ente gleich
den Statuten dem Bundesamt zur
Einsicht und Genehmigung zu
unterbreiten sind, ist es selbstverständlich, daß es

vorteilhast ist, sich möglichst den gesetzlichen

Bestimmungen anzupassen. Es wurde deshalb
der Satz aufgenommen, daß in denjenigen
Fällen, welche in den Statuten nicht vorgesehen
sind, einfach die gesetzlichen Vorschriften
Geltung haben.

Wie suchen nun die Statuten den
neuen Verpflichtungen gerecht zu
werden?

Im Allgemeinen darf Wohl gesagt werden,
daß die Neuerungen nicht allzu belastend werden,
ja, daß sie in vielen Fällen mehr nur formeller
Natur sind. Die Statuten sind hauptsächlich
deshalb so ausgedehnt ausgefallen, weil man
möglichst alle Fälle berücksichtigen wollte und
sich den Vorschriften des Gesetzes anzupassen
suchte. Vor allem ist die Krankenkasse für
die Mitglieder des Schweiz. Hebammenvcreins
obligatorisch, und umgekehrt sind auch die

Mitglieder der Krankenkasse Mitglieder des

Schweiz. Hcbammenvercins. Es ist aber
einleuchtend, daß die Krankenkasse zu einem
selbstständigen Organ geschaffen werden mußte.
Dementsprechend sind auch der Krankenkasse-
kvmmissiou andere und weitergehende Befugnisse
übertragen worden. Sie hat die gesamte
Verwaltung auch des Vermögens zu besorgen.
Den Bezug der Beiträge, die Auszahlung der
Krankengelder, die Aufnahme und den
Ausschluß der Mitglieder, die genaue Registrierung,
die Kontrolle über die Kranken, den Verkehr
mit den Behörden u. s. w. Natürlich kann
diese Arbeit nicht mehr von zwei Personen
besorgt werden, sondern es ist ein vollständiger
Vorstand mit Präsidentin, Kassiererin, Aktuarin
und zwei Beisitzerinnen zu bestellen. Dadurch
wird der Zentralvorstand entlastet, was wieder
im Interesse des Verbandes ist. Die
Krankenkassekommission ist gemäß dem Gesetze ins
Handelsregister einzutragen. Diese Revision
wird natürlich eine Revision der Vereiusstatuten
nach sich ziehen, welche aber sehr einfach
gestaltet werden kann und die nicht so dringlich
ist, da ja am Bestehenden nicht gerüttelt
werden soll.

Bezüglich der Rechte und Pflichten der
Mitglieder ist in der Hauptsache ans
folgende Punkte hinzuweisen.

1. Der Anspruch auf ein Krankengeld
von Fr. 1.50 bleibt gleich wie bisher,

allein nicht mehr überhaupt für 300 Tage,
sondern gemäß Art. 22 nur für 180 Tage im
Laufe von 360 aufeinanderfolgenden Tagen.
Da so lange Krankheitszeiten glücklicherweise
nur selten sind, werden nur sehr wenige
Mitglieder in den Fall kommen, die Kasse
vollständig auszunutzen; es wird im Gegenteil für
die große Mehrzahl der Vorteil eintreten, daß
sie unter den neuen Statuten noch sehr lange
den Vorteil der Kasse genießen dürfen, um so

mehr, als ja eigentlich fast alle als neue
Mitglieder behandelt werden. Denjenigen, welche
etwa nach den neuen Statuten nicht mehr
genußberechtigt sein sollten, kaun man auf
andere Weise entgegenkommen, indem man auf
sie die Vorschriften der bisherigen Statuten
anwendet. Dann kommt kein einziges Mitglied
in Nachteil. Schließlich haben wir auch noch
die Bestimmung voi? Art. 22 b und c

aufgenommen, um ja recht weit zu gehen. Weiter
darf nun allerdings nicht gegangen werden,
sonst müßte der Beitrag noch mehr erhöht
werden, was nicht angeht. Es handelt sich

auch um eine Kranken-, nicht um eine Jn-
validitätskasse.

2. Die Genußberechtigung beginnt für
die neuen Mitglieder schon nach drei Mooaten,
während bis jetzt die Mitgliedschaft von einem
Jahr verlangt wurde. Der Unterschied ist aber
nicht so groß, wie es scheinen könnte. Denn
erstens werden doch die wenigsten Mitglieder
schon nach so kurzer Mitgliedschaft erkranken;
zweitens wurde nach der bisherigen Praxis
nicht auf die Zeit allein abgestellt, sondern auf
die Bezahlung der Beiträge, und drittens sind
aus sehr begreiflichen Gründen die Wöchnerinnen
erst nach neun Monaten bezugsberechtigt. Es
soll nicht eine Hebamme, welche sich Mutter
fühlt, noch schnell Mitglied werden, bloß um
die Vorteile der Krankenkasse zu genießen.

3. Ueber die Bezugsberechtigung der
Wöchnerinnen ist bereits an anderer Stelle
berichtet worden. Die Leistungen der Kasse
werden ungefähr dieselben bleiben, trotzdem die

Mitglieder ganz bedeutende Vorteile erfahren.
Das Datum der Geburt ist bei der Anmeldung
anzugeben, weil man bei eventueller Krankheit
der Wöchnerin wissen muß, von welchem Tage
an das eigentliche Krankengeld zu laufen
beginnt.

4. Unangenehm mag vielen Mitgliedern der
erhöhte Mitgliederbeitrag sein, Fr. 10. 60 per
Jahr, welcher halbjährlich mit Fr. 5. 30 zum
voraus zu entrichten ist. Der Unterschied
gegenüber dem bisherigen Beitrag ist aber nur
ein Franken, indem der eigentliche Jahresbeitrag
auf 10 Fr. festgesetzt wird. Die 60 Cts., welche
zugeschlagen werden, sind einfach der Beitrag,
welcher bisher vom Hebammenverein an die
Krankenkasse entrichtet wurde. Dafür wird
dann der Jahresbeitrag für den Hebammenverein

von Fr. 2 auf Fr. 1. 40 herabgesetzt.
Diese Regelung hat den großen Vorzug der
Einfachheit, indem keine doppelte Verrechnung
mehr stattzufinden hat. Dieser Beitrag sollte
nun genügen; eine Herabsetzung wäre verderblich.

5. Wenn die Kasse zum Segen der Mitglieder
gedeihen soll, dann ist es notwendig, daß sich
alle Mitglieder den Beschlüssen und
Anordnungen der maßgebenden
Organe strikte unterziehen. Man wird in
Zukunft scharf darauf sehen müssen, daß alle
Bestimmungen der Statuten und des
Réglementes genau inne gehalten werden; vor allem
sind die Formulare gewissenhast auszufüllen.
Wo das nicht der Fall ist, schaden sich die
Mitglieder selbst. Auch ist strenge dafür zu
sorgen, daß keine unberechtigte Ausnutzung der
Kasse stattfindet, speziell die Krankenbesucherinnen
haben gewissenhaft ihre Pflichten zu erfüllen.
Wo die Mitglieder ihren Verpflichtungen nicht
nachkommen, werden die angedrohten
Maßnahmen eintreten müssen: Bußen, Einstellung
der Bezugsberechtigung für kürzere oder längere
Zeit und in schwere» Fällen Ausschluß. Die
Mitglieder sind aber nicht etwa der Willkür
der Krankenkassekommission ausgeliefert, sondern
sie haben das Recht der Berufung an die
Delegiertenversammlung.

6. Von gewisser Bedeutung ist der Art. 56,
allerdings nur für die Gegenden, in welchen
auch unsere Mitglieder unter das Obligatorium
der Krankenkasse des Staates oder der Gemeinde
fallen. Da muß man unter Umstünden
mitwirken können, um auch diesen staatlichen
Beitrag zu erhalten und die Mitglieder an
der Kasse festzuhalten.

7. Daß der Rechnungsabschluß auf
Ende des Jahres stattfindet, ist nur eine
Bequemlichkeit. Man hat aber dabei den großen
Vorteil, die Rechnung früher zur Genehmigung
zu unterbreiten, was für den Empfang des

Bundesbeitrages von gewisser Bedeutung ist.
Für dieses erste Jahr wird die Folge die sein,
daß das Geschäftsjahr nur acht Monate
umfaßt. Dafür wird aber auch die Beitragsleistung

der Mitglieder reduziert auf acht
Monate, nämlich für Mai und Juni nach den
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jept geltenöert iöeftimmungen gr. 1. 50 itnb
für öa3 gtüeite |)at£>japr ttacp bett neuen
Statuten gr. 5. 30, gufammert alfo gr. 6. 80.

®a§ finb bie £)auptfäcE)Iiti)ften fünfte, melcpe
born ^Referenten mit ipinmet» auf bie ftatu»
tarifcpen Seftimmungen erläutert mürben, ©r
pat bie üoßenöetetlebergengung baff bie Äranfcn»
faffe be3 Scpmetger. gebammelt üereitt3 eine
Suftitution ift, meiere aufjeroröentitep fegen3=
reiep gu mirfen imftanbe ift. Sie ift niept bon
peute auf morgen fo gemorbeu, fonbern fie
pat fid} entmicfelt. SRan tonnte niept gum
$Borau3 fagen, mie fid) bie Ëaffe entmideln
loerbe, fpegieü naep bem fo bebeutfamen Siarauer
33efcpluffe; aber mau pat nun eine ©runölage
unb ber Umftanb, baff ba3 23uube3amt für
Sogialüerficperung bie Statuten geprüft unb
genehmigt pat, bemeift, bafi ba3 llnteruepmen
rieptig gefüprt ift. ©3 ift eine auperorbeutlidj
mertbolle ©inrieptung unb e3 berbienen bie
©rünber unb alle biejenigen, meltpe für bie

21u3bilbuug ber Kaffe gemirtt paben, ben

märmfteu Sant be3 SSerein§. SRöcpten boep bie
SRitglieber fie redjt fepäpen lernen. Ser Oîeferent
erftärt, bafi man auep ntept für immer gc=
bunben fei, fonbern menn fiä) perauëfteûen
follte, baff bie Sîaffe mit ben ipr bom 33unbc

auferlegten Sebingungen niept gut gu funftio»
nieren bermöge, fo tonne man ba§ SSerpältniS
tbteber tünben. ©r glaubt aber niept, bafr
man fo meit tomme.

3um Scpluffe [teilte er folgenbe SInträge,
toelcpe einftimmig angenommen mürben:
1. ©3 feien bie borlicgeuben Statuten burcp»

guberaten unb angitnepmcn.
2. ©3 fei bie SBapI ber ^rantentaffetommiffion

borgunepmen unb biefer ber Auftrag gtt
erteilen, fid) fofort um bie Slnerfennuug
beê 33unbe3 gu bemerben, bamit man fdpott
für ba3 3apr 1014 ben Suubeêbeitrag
erpalte.

3. Sa3 Reglement, melcpe3 bon ber ßranfen»
faffetommiffion borgelegt mirb, ift gu ge=

nepmigen. (3)a§ ^Reglement ift in ber 3uni=
Stummer beroffentlidpt morben.)

4. Sie Ärautenfaffetommiffion mirb beauftragt,
Statuten unb fRegtemeute auf 1. 3ult 1914
in Sßollgug gu fepett unb bie nötigen gortnu»
tare aufguftellen.

©Ûutrê «ont 5(pfeL

Saum eine anbere grutpt ift fo boltstümlfd)
unb fo beliebt mie ber Stpfel. SSon unferen ein»

peimifepen Dbftforten befipt ber Stpfel meitau3
bie gröpte §altbarteit, menn mir bon ben Stüffen
abfepen. 93oIf3mirtfcpaftlicp ift er mopl bei unê
bas roertbollfte unb beliebtefte Dbft. @r ift faft
ba3 gange 3apr ptnburtp frifcp gu paben. Sein
SSert ift fo grop unb bielfeitig, bafi ber ©enufi
biefer gruept niept genug empfoplen merben i

fann. SRit Dîecpt mirb ber Slpfel a!3 ein ge= |

funbeS unb natürlicpeS @rnäprmtg3» unb
Kräftigungsmittel gefepäpt. ©ntpält er boep für
ben mcnfcpltcpcn Körper gang uneutbeprlid)e
SJiiueralfalge, bie unmittelbar in§ Slut über»
gepen, picrSteicpfuipt unbSlutarmutbefeitigeub,
bort bie Sterben auregenb, bent Slbgcfpannten
unb ©rmübeten ein mapreS Sabfal. ©3 ift
uatnentlicp bie in erpeblicper SJtenge in ipm
entpaltene ißpoSpporfeture, bie auf ©epirn unb
Sterben eiueit pöcpft mopltuenben ©influp au3=
übt, mobttrep ber Slpfel geiftig arbeitenben ißer»
fönen bcfouber3 guträglid) ift. Ser Slpfel reinigt
unb berbünnt ba3 Slut unb übt auep auf bie

Serbauung3organe eine fepr mopltucnbe SBirfuug
ait3. Stegelmäpig nücptern genoffen, regelt er
bie Sarmtätigteit unb ertcicptert namentlid) bie

Serbauung ftidftoffpaltiger 3tapruug3mittel.
tpäufig berfepminbett babei auep Unreinigfeiten
ber §aut, bie niept feiten ipreit ©ruttb in
ntaugelpafter Serbauung paben. Ser Slpfel ift
alfo gemiffermapeit and) ein Scpimpeitêmittel.

2öarme3 91pfeimu3 mirtt fepr mopttuenb unb
erleicpterub bei §al3fcpmergen unb peiferfeit.
Sie im Slpfel entpaltene angenepm milbe gruept»
fäure regt ben Slppetit an unb beförbert einen
ritpigen Scplaf. Sie berpütet ©toffmecpfcl»
franfpeiten §ämorrpoiballciben, berbeffert ferner
bie Slutbcfcpaffenpeit unb mirtt fdjlieplid) günftig
auf bie gunltiouen ber Seber unb Stieren, mo=

burd) Störungen in ber ©allcnabfonberung,
fomie @rie3= unb Stciubilbung bermieben
merben.

3m übrigen ift ber Slpfel ein guter Surft»
fiiHer, ba un§ in ipm, mie in jeher befferer
Saftfrucpt, ba3 borgügtid)ftc unb rciufte ©e=

tränt geboten mirb, ba3 e3 überpaupt gibt.
Sem Stpfelmein mirb naipgerüpmt, bap er für
Spppu3tranfe ba3 peilfamfte ©etränt fei, meit
bie barin entpaltene grueptfäure bie SranfpeitS»
teitne gerftört. ©uter Stpfelmein fann auep gu
bieten füpen Speifen, Suppen unb Saucen beit
Sraubenroein red)t gut erfepen. Sei Satarrp
ift Slpfeltee mit tponig unb 3itronenfaft ein
au3gegei(puete3 2inberung3mittel unb Slpfel»
limonabe ein überaus erfrifcpenbe3 ©eträuf in
gefunbeu unb tränten Sagen.

©3 mirb empfoplen, bie Slepfel niept gefepält,
fonbern mit ber Sdjale, nur fauber abgc»
mafepen, gu geniepen, ba bie Slpfetfcpale gemiffe
©igenfepaften befipt, bie ipr Serfpeifeu münfd)eu3=
mert maepen. können nur biejenigen
bie boUftänbige grud)t mit Sortcil berfpeifeit,
benett ba3 Sergepren eine3 fauber gemafipenen
unb abgepupten uugefcpälten Slpfel3 leinen Srud
auf ben SJtagcu berurfaept. Slnberen bagegeu
finb nur gefepälte Slepfel guträglicp, ba ipr
jepmaeper SJtagen bie burcp bie Serbauung ber

Sipale perborgerufene intenfibere Sätigteit niept
berträgt. 3ut Segel foil man e3 fiep ftct3
maepen, bie Slepfel bor bem ©enuffe abgumafipen.

(îiitc SOîuttcr Doit 62 tinbent.

llnlängft ging bitrtp bie Slätter bie fi'itnbe
bon ber ©eburt bon günfliugen, mit benen
eine grau in Palermo, Stofa Salemi, ipren
SRann beglüette. Sie fünf Sungen feien übrigens
alle am üebeu geblieben unb naep iprem Siprcicu
unb Slppetit gu urteilen, nad) mie bor gefuub
unb moplauf. Sie ©eburt bon günflingen
gepört groar gu ben Seltenpeiten, aber grau
Salemi ftept botp getoaltig pinter iprer Sanb3=
männin, grau ©rabata au3 einem Stäbtcpen
in SoStana, gurüd. Ser gall ©rabata ftctlt
nämlicp in ber mebigiitifdpen SBiffcjtfcpaft aller
Säitber unb 3citen ben Sieforb be§ èinber»
fegeu3 bar. |]uerft gebar fie ein iOtäbtpen,
bann aber gmcimal pintereinanber je günflinge,
bann gmcimal Srilliuge unb einmal Sierlinge,
bann biele 3apre pintereinanber je ein ober
„nur" grnei ßinber unb in fpätern 3apren nod)
einmal Sierlinge. So mürbe biefe grau SRutter
bou 62 lebenben Sinbern. Obfdjon mir nie»
manben einen folepeu ßiuberfegen miinftpcn
mödjten, berbieut boep ber gall ©rabata, in
unferem Zeitalter be3 3meitinberfpftem§ perbor»
gepoben gu merben. ©3 foil borftepeube3 ©r»
eigniS and) miffcnfcpaftlid) feftgeftcflt morben fein.

(Uctmrtëfrtrtcttcrtrag für sBltitbc
im ©eptcm&er 1914.

SBir berbanfen ber gütigen .Qmueifuug per
^ebammen au3 bem Äanton
©raubüiibcit 1 @aBc im S3etrni)c tum gr. 10. —
Stj'ugau 1 i, „ „ „ „ 3.—
SüricE) 6 „ „ „ „ 25.—
Sotal im Sept. : 8 „ „ „ „ gr. 38. —

SRüge 3pre Siebe unb 3pt ©rbarmen für bie
unglüdlidjen Slinben ftets maep bleiben unb 3pr*
©if'er für unfere gute Sad)e niept naiplaffcut

Sie BcütfüififKc be? fdjtticijcrifiJjen
Sliubentoefen?, Snuggaffc=St. ©allen.

P. S. SBir erfuepen Sie, bie nötigen Srud»
faepen immer nacpgubeftetlen.

93ie 1 c iperfotien, fbcsteK grauen, leiben päufig
an Krampf a ber n, aHmäl)Iicp treten Sßcncn» ober
Stbcrtnoten auf, raclée 511 entsünbtietjen iPro^cffen Sin»

Infi geben unb öfters nufbredfeu ober tpautauSfcptäge
öerurfaepen, öerbunben mit ftartem QitcErcis- 3» biefetn

gntie fünncii toir unfern Scfern ein fepr gttbcrläfjigeS
SOtittel betannt geben, mctrpcS gegen SBunbfcin, glerpten,
§autbcrlepungcn, offene .frampfabem :c. bon burgüg-
tieper SBirfung ift. @S ift bic§ ber 3t. QatobS»
SBatfam bon Slpotpetcr E. Srautmann, iBafet. ®aS

narp roiffcnfcpnftlidpen ©runbfapen pcrgcftcKtc unb
gtänjcnb begutarptctc Präparat pat fiep bant feiner
antifeptifepen unb tonifepeu üßirfungcn bDrjiigtirp be-

mäprt. Eine fbpeibtiepe SBirtung roopnt bem $robutt
abfolut niept innc unb fotttc biefer SBalfam bei feiner
bietfeitigen SSermenbbarteit einen ftäubigcu ))jlap in
jeber ipauSpaftung cinncpmcn.

reinigt man am besten wie lolgt: Man löst

PerSlI das selbsttätige WdSCllllllttGl
in stark handwarmem Wasser auf. Dann die Wäsche, ohne sie zu kochen,
etwa '/< Stunde in dieser Lauge schwenken, hierauf gut ausspülen und
ausdrücken, nicht auswringen. Das Trocknen darf an nicht zu heissen Orten

oder an direkter Sonne geschehen.
Die Wolle bleibt locker, griffig und wird nicht filzig
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jetzt geltenden Bestimmungen Fr. 1. 50 und
für das zweite Halbjahr nach den neuen
Statuten Fr. 5. 30, zusammen also Fr. 0. 80.

Das sind die hauptsächlichsten Punkte, welche
vom Referenten mit Hinweis auf die
statutarischen Bestimmungen erläutert wurden. Er
hat die vollendete Ueberzeugung daß die Krankenkasse

des Schweizer. Hebammen Vereins eine

Institution ist, welche außerordentlich segensreich

zu wirken imstande ist. Sie ist nicht von
heute auf morgen so geworden, sondern sie

hat sich entwickelt. Man konnte nicht zum
Voraus sagen, wie sich die Kasse entwickeln
werde, speziell nach dem so bedeutsamen Aarauer
Beschlusse; aber man hat nun eine Grundlage
und der Umstand, daß das Bundesamt für
Sozialversicherung die Statuten geprüft und
genehmigt hat, beweist, daß das Unternehmen
richtig geführt ist. Es ist eine außerordentlich
wertvolle Einrichtung und es verdienen die
Gründer und alle diejenigen, welche für die

Ausbildung der Kasse gewirkt haben, den
wärmsten Dank des Vereins. Möchten doch die

Mitglieder sie recht schätzen lernen. Der Referent
erklärt, daß man auch nicht für immer
gebunden sei, sondern wenn sich herausstellen
sollte, daß die Kasse mit den ihr vom Bunde
auferlegten Bedingungen nicht gut zu funktionieren

vermöge, so könne man das Verhältnis
wieder künden. Er glaubt aber nicht, daß
man so weit komme.

Zum Schlüsse stellte er folgende Anträge,
welche einstimmig angenommen wurden:
1. Es seien die vorliegenden Statuten durch-

zuberaten und anzunehmen.
2. Es sei die Wahl der Krankenkassekommission

vorzunehmen und dieser der Auftrag zu
erteilen, sich sofort um die Anerkennung
des Bundes zu bewerben, damit man schon

für das Jahr 1014 den Bundesbeitrag
erhalte.

3. Das Reglement, welches von der
Krankenkassekommission vorgelegt wird, ist zu
genehmigen. (Das Reglement ist in der Juni-
Nummer veröffentlicht worden.)

4. Die Krankenkassekommission wird beauftragt,
Statuten und Reglemente auf 1. Juli 1914
in Vollzug zu setzen und die nötigen Formulare

aufzustellen.

Etwas vom Apfel.

Kaum eine andere Frucht ist so volkstümlich
und so beliebt wie der Apfel. Von unseren
einheimischen Obstsorten besitzt der Apfel weitaus
die größte Haltbarkeit, wenn wir von den Nüssen
absehen. Volkswirtschaftlich ist er wohl bei uns
das wertvollste und beliebteste Obst. Er ist fast
das ganze Jahr hindurch frisch zu haben. Sein
Wert ist so groß und vielseitig, daß der Genuß
dieser Frucht nicht genug empfohlen werden i

kann. Mit Recht wird der Apfel als ein ge- >

snndes und natürliches Ernährungs- und
Kräftigungsmittel geschätzt. Enthält er doch für
den menschlichen Körper ganz unentbehrliche
Mineralsalze, die unmittelbar ins Blut
übergehen, hier Bleichsucht und Blutarmut beseitigend,
dort die Nerven anregend, dem Abgespannten
und Ermüdeten ein wahres Labsal. Es ist
namentlich die in erheblicher Menge in ihm
enthaltene Phosphorsäure, die auf Gehirn und
Nerven einen höchst wohltuenden Einfluß ausübt,

wodurch der Apfel geistig arbeitenden
Personen besonders zuträglich ist. Der Apfel reinigt
und verdünnt das Blut und übt auch auf die

Verdauungsorgane eine sehr wohltuende Wirkung
aris. Regelmäßig nüchtern genossen, regelt er
die Darmtätigkeit und erleichtert namentlich die

Verdauung stickstoffhaltiger Nahrungsmittel.
Häufig verschwinden dabei auch Unreinigkeiten
der Haut, die nicht selten ihren Grund in
mangelhafter Verdauung haben. Der Apfel ist
also gewissermaßen auch ein Schönheitsmittel.

Marines Apfelmus wirkt sehr wohltuend und
erleichternd bei Halsschmerzen und Heiserkeit.
Die im Apfel enthaltene angenehm milde Fruchtsäure

regt den Appetit an lind befördert eineil
ruhigen Schlaf. Sie verhütet Stoffwechselkrankheiten

Hämorrhvidallciden, verbessert ferner
die Blutbeschaffenheit lind wirkt schließlich günstig
auf die Funktionen der Leber lind Nieren,
wodurch Störungen in der Gallcnabsonderung,
sowie Gries- lind Stcinbildung vermieden
werden.

Im übrigen ist der Apfel ein guter Durststiller,

da lins in ihm, wie in jeder besserer

Saftfrncht, das vorzüglichste und reinste
Getränk geboten wird, das es überhaupt gibt.
Dem Äpfelwein wird nachgerühmt, daß er für
Typhliskranke das heilsamste Getränk sei, weil
die darin enthaltene Frnchtsäure die Krankheitskeime

zerstört. Guter Apfelwein kann auch zu
vielen süßen Speisen, Suppen und Saucen den
Traubeilwein recht gut ersetzen. Bei Katarrh
ist Apfeltee mit Honig und Zitronensaft ein
ausgezeichnetes Linderungsmittel und
Apfellimonade ein überaus erfrischendes Getränk in
gesunden und kranken Tagen.

Es wird empfohlen, die Aepfel nicht geschält,

sondern mit der Schale, nur sauber abge-
waschen, zu genießen, da die Apfelschale gewisse

Eigenschaften besitzt, die ihr Verspeisen wünschenswert

machen. Freilich können nur diejenigen
die vollständige Frucht mit Vorteil verspeiseil,
denen das Verzehren eines sauber gewaschenen
und abgeputzten ungeschälten Apfels keinen Druck
auf den Magen verursacht. Anderen dagegen
sind nur geschälte Aepfel zuträglich, da ihr
schwacher Magen die durch die Verdauung der
Schale hervorgerufene intensivere Tätigkeit nicht
verträgt. Zur Regel soll man es sich stets
machen, die Aepfel vor dem Genusse abzuwaschen.

Eine Mutter von t!2 Kindern.

Unlängst ging durch die Blätter die Kunde
von der Geburt von Fünflingen, mit denen
eine Fran ill Palermo, Rosa Salemi, ihren
Mann beglückte. Die fünf Jungen seien übrigens
alle am Lebeil geblieben und nach ihrem Schreien
und Appetit zu urteilen, nach wie vor gesund
und wohlauf. Die Geburt von Fünflingen
gehört zwar zu den Seltenheiten, aber Frau
Salemi steht doch gewaltig hinter ihrer
Landsmännin, Frau Gravata ans einem Städtchen
ül Toskana, zurück. Der Fall Gravata stellt
nämlich in der medizinischen Wissenschaft aller
Läilder lind Zeiten den Rekord des Kindersegens

dar. Zuerst gebar sie ein Mädchen,
dann aber zweimal hintereinander je Fünflinge,
dann zweimal Drillinge lind einmal Vierlinge,
dann viele Jahre hintereinander je ein oder
„nur" zwei Kinder und in spätern Jahren noch
einmal Vierlinge. So wurde diese Frau Mutter
voil 62 lebeuden Kiudern. Obschon wir
niemanden einen solchen Kindersegen wünschen
möchten, verdient doch der Fall Gravata, in
unserem Zeitalter des Zweikindersystems
hervorgehoben zu werden. Es soll vorstehendes
Ereignis auch wissenschaftlich festgestellt worden sein.

Geburtskartenertrag für Blinde
im September 1S14.

Wir verdanken der gütigen Zuweisung der
Hebammen aus dem Kanton
Granbündcn 1 Gabe im Betrage von Fr. 10. —
Thurgau 1 „ „ „ „ „ 3.—
Zürich P „ „ „ „ „ 25.—
Tvtal im Sept.: 8 „ „ „ „ Fr. 38.—

Möge Ihre Liebe und Ihr Erbarmen für die
unglücklichen Blinden stets wach bleiben lind Ihr
Eifer für unsere gute Sache nicht nachlassen l

Die Zentralstelle des schweizerischen

Blindenwesens, Langgasse-St. Gallen,
p. 8. Wir ersuchen Sie, die nötigen Drucksachen

immer nachzubestellen.

Viele Personen, speziell Frauen, leiden häufig
an Krampfadern, allmählich treten Venen- oder
Adcrknoten auf, welche zu entzündlichen Prvzcssen Anlaß

geben und öfters aufbrechen oder Hautausschläge
verursachen, verbunden mit starkem Juckreiz. In diesem

Falle können wir unsern Lesern ein sehr zuverlaßiges
Mittel bekannt geben, welches gegen Wnndscin, Flechten,

Hantverletznngen, offene Krampfadern ?c. von vorzüglicher

Wirkung ist. Es ist dies der St. Jakobs-
Balsam von Apotheker C. Trnntmann, Basel. Das
nach wissenschaftlichen Grundsätzen hergestellte und
glänzend begutachtete Präparat hat sich dank seiner

antiseptischen und tonischen Wirkungen vorzüglich
bewährt. Eine schädliche Wirkung wohnt dem Produkt
absolut nicht innc und sollte dieser Balsam bei seiner

Vielseitigen Verwendbarkeit einen ständigen Platz in
jeder Haushaltung einnehmen.

reinigt man am besten wie lolgt: lAan löst

«las selbsttätige
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acier an ciirekter 8vnne geschehen,
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Ein treuer Begleiter
durch die Gefahren der

Schwangerschaft und des

Wochenbettes ist die

OVOMALTINE wird von Frauen, die im

Beginn der Schwangerschaft sonst alles

erbrechen, gern genommen und gut vertragen.

KRArTNAHRUNG

OVOMÄLTI

Durch zahlreiche klinische Versuche wurde unzweifelhaft festgestellt, dass OVOMALTINE

die Milchsekretion mächtig anregt
und den Kräftezustand hebt. 8513

Gratismuster an Hebammen auf Anfrage durch die

Fabrik diätetischer Malzpräparate

Dr. A. WAADER A.-G., BERA (Schweiz)

Büchsen zu 250 Gramm Fr. 1.75, zu 500 Gramm Fr. 3.25 in allen Apotheken.

Sanitätsgeschäft M. SCHAERER A.G.
Bubenbergplatz 13 hkmx 13 Bubenbergplatz

Filialen: Lausanne, 8, Rue Haldimand; Genf, 5, Rue du Commerce

Alle Artikel zur Kranken-, sowie zur
Wöchnerinnen- und Säuglingspflege

in tadelloser Qualität zu mässigen Preisen

Komplette Hebammen-üusriistungen «
Spezialabteilung für Bandagen

Bruchbänder, Leibbinden, Gummistrümpfe, Umstandskorsette, Nährbandagen etc. etc.

SWS1"" Hebammen erhalten entsprechenden Rabatt. — Man verlange unsern „K"-Katalog.
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Dik Klhllichkr Hàm
Afsizià Organ des Schweizerischen Kebammenvereins

Inhalt. Einiges aus einer Etappen-Sanitatsanstalt. — Aus der Praxis. — Schweizerischer Hcbammcnvcrein: Krankenkasse. — Todesanzeigen. — Zur Notiz. —
Vereinsnachrichtcn: Sektionen Appenzell, Baselstadt, Bern, St. Gallen, Winterthur, Zürich. — Organisation der Säuglingsfürsorge auf dem Lande (Schluß). — Die
Krankenkasse des Schweiz. Hebammenvereins und ihr Verhältnis zum eidg. Gesetz betr. die Kranken- und Unfallversicherung. — Etwas vom Apfel. — Eine Mutter von 62
Kindern. — Geburtskartcnertrng im September. — Anzeigen.
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"TAas von tausenden von Aerzten und Hebammen zur Anregung
-*-z der Milchsekretion bestens empfohlene und in Säuglingsheimen

und Mutterberatungsstellen ständig gebrauchte

Lactagol
kommt jetzt auch in sofort gebrauchsfertigen

Tabletten
in den Handel (Preis pro Dose Fr. 1. 50)

Unübertroffen als hygienisches Streu- und Wundpulver für
Kinder und Erwachsene ist

Albin -Puder
Albin-Puder wirkt durch freiwerdenden Sauerstoff mild
antiseptisch. Er beseitigt üblen Geruch und erhält die Haut
trocken, geschmeidig und zart. Grosse, elegante Streudose,

ausreichend für mehrere Monate, Fr. 1. 25. 852

Hebammen erhalten Proben und Literatur gratis.

Pearson & Co., G. m. b. H., Hamburg.

üiEin wunderbares Heilmittel
nennt Herr Hans Ko< h, Handelsschule in Ölten, Oh. Hanlegj: 709, Okie's Wörishofener Tor-
mentill-Cz'ëme, indem er unterm 31. August 1912 schreibt:

«Ich möchte Ihnen kurz ein Zeugnis von der heilenden Wirkung Ihrer Okie's
Wörishofener TormentïBI-Crëme geben. Im Frühjahr hatte ich einen Hautausschlag,

gegen welchen ich viele Mittel anwandte, jedoch ohne Erlolg. Da wurde mir Ihre
Okie's Wörishofener Tormentill-Crême empfohlen, von welcher ich sofortigen
Gebrauch machte und die auch Ba(g-S_grossen Erfolg
zeigte. Von da an fehlt weder Tormentill-Crême noch 875 a

TO^NEHTILL-SEIFE
in unserem Hause. Ich möchte dieses wunderbare Heilmittel jedermann empfehlen».

Okie's Wörishofener TormentiDbCrême in Tuben zu 60 Cts., und Tormentill-Seife
zu 65 Cts. sind in Apotheken und Drogerien überall erhältlich. p. Reinger-Bruder, Basel.

Das Kijidermehl
r

»Schutz - Marke

der Schweizerischen
Milchgesellschaft Hochdorf ist den

besten andern Kindermehlen
mindestens ebenbürtig aber

wesentlich billiger.

Vorzügliches Kindernährmittel — Zahlreiche Empfehlungen
880

Durch
die Benützung der

Körper-
und

Fussstfltze
nach

N. Aupstin's Patent

ersparen Sie sich sowie den Wöchnerinnen viel Miilieund Unannehmlichkeiten.

Keine Hebamme sollte ohne dieselben die Wöchnerinnen aufrichten.
Viele Anerkennungen und Zeugnisse zur Verfügung.

890 Verlangen Sie sofort Prospekt und kostenlosen Besuch von

N. Augustin, Luzern.

Nährzucker „Soxhletzucker"
Zusatz zur Kuhmilch seit Jahren bewährte

Dauernahrung für Säuglinge vom frühesten Lebensalter
Fällen, in denen die natürliche Ernährung nicht

durchführbar ist; auch als Krankennahrung bewährt, insbesondere
bei Magen- und Darmstörungen der Säuglinge, sowie für

ältere Kinder und Erwachsene. In Dosen von y2 kg. Inhalt zu i.öo M.
Verbesserte Liebigsuppe in Pulverform, die altbewährte Liebig-

suppe, in leicht dosierbarer Form, in Dosen von '/• kg. Inhalt zu 1.50 M.
Nährzucker-Kakao, wohlschmeckendes, kräftigendes Nährpräparat für
Kranke und Gesunde jeden Alters, deren Ernährungszustand einer raschen
Aufbesserung bedarf, insbesondere auch für stillende Mütter. In Dosen von

'/a kg. Inhalt zu 1. 80 M. *81

Nährmittelfabrik München, G. in. b. H. Pasing b. München.

TT gc

f
TT

Beste Bezugsquelle für

Stubenwagen
Klappwagen
Liegestülile

Gebrauchs- und Luvus-
Korbwaren
im Verkaufsmagazin der

Rohrmöbel- und Korbwarenfabrik

Sîettler & Ingold, Bern
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Kramgasse 44 868

fjcluiimitctt!
35eriitfftd)ttgct hei euren ©infüttfeit
jeljt biejeittgen firmen, bic tu bei*
„^djwetger $cbamme" tufertercit!

809

Sie kaufen am besten!

Gummi-Bettstoffe

„ Schwämme

„ Spielzeug

„ Krankenkissen

„ Wärmeflaschen
beim

- Koller, Bern
1 Amthausg. Telephon 716

Infeint inet Vorzflaliche Säuglingsnahrung.

———^^===^== Bewährt seit über 25 .Taliren
(Dr. Theinhardts Kindernahrung) bei normaler und gestörter Gesundheit der Kinder.

Zuverlässiger Zusatz, zur verdünnten Kuhmilch.
Man verlange in den Verkaufsstellen die Gratisbroschüre : 860 b

„Der jungen Mutter gewidmet".
Preis der Biichse à 500 Gr. netto Inhalt Fr. 2.85. Vorrätig in den Apotheken u. Drogerien

jwWVii"r>ni^K'^">nr»^n »i mjm»

99Salus" Leibbinden
(Gesetzlich geschützt)

sind die vollkommensten Binden der Gegenwart und sind in den meisten Spitälern der Schweiz
eingeführt. Dieselben leisten vor sowie nach der Geburt unschätzbare Dienste; ebenso finden sie Verwendung

bei Hängeleib, Bauch- oder Nabelbruch, Senkungen etc. Erhältlich in allen bessern Sanitätsgeschäften
oder direkt bei

Frau Lliiii Wohler, FÄ'Ichreiber, Basel
2 Leonhardsgraben —

Vollstäpdige Ausstattungen für Mutter und Kind
Jede Binde trägt innen den gesetzlich geschützten Namen „Salus" (Illustrierte Prospekte) 837
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PVas von Mussnâsn von Vsrxtsn und Hebammen xur Anregung
der klüeksekrstiou bestens smpfokisns und in Läugiings-

keimen und Mütterberatungsstellen ständig gekranekts

I:««t:»L(<»I
kommt jstxt auek in sofort gebrauekskertigen

I:>!»I«tt«i>
in den Handel (preis pro Pose Dr. 1. 50)

Unübertroffen als b^gienisekes Ltrsn- und IVundpulver für
Xindsr und Lrvaekssns ist

ì!!»i»l >
Vlbin-Puder vlrkt durek kreivverdsudeu Ssusrstotk mild
uutissptisek. Dr beseitigt üblen ksruek und erkält die llaut
troeksn, gesekmsidig und xart. Krasse, elegante Ltrsudoss,

susrsiebeud kür msbrers Alousts, Dr. 1. 25. 852

Hsdarnrnsr, srtialtsn Proben und üitsratur Arstls.

?k3i-8gn L. l)o., K. m. b. ^ Hamburg.

WWW
UïK »eîimïîîe>

nennt H'II llai>8 Ko« l>. ttciiiäpl88'-l>iilt> in Ollcii. 01». ttanic^' 709, QKSc's Vföi-iskokene»-
»AHenîïI>-L?'ê»v»ez inàein e>- uiilciw 31. ^nz;u8l. 1912 Zelircil»!, :

«leti iilii' tiU' Ikiien km? pin X-'u^ilis von ,1er ksileneßen HVie-kung Iki-ei-
?s?mSnîïSl-C^ênH« ^eken. Im lsi lilijatii- iiallc i> I> oiin'» ttsuîsuZi-

scklsg, ssp^en xvpl« lien ieli viele >lille> anxvantlle, ie<1o'ti olme Lilol-i. I)a xvuille inir Ilire
Qtîic's 7«nmenìS«-c^êrne emp^cskSen von veleliei- i< k 8ofo> U^on
Olnaucli inacble Ullit >Iie aucli

2eijfle. Von à an felllì xveckei 'r«e'm«nîïII-T»'ême nock 873 a

in uiiLeiem klau8e. Icll miielilk (lie8e8 H»7un>rle^tis^e »eïlmïîìel ielleimanil 6in>»felìlen».
okïc's ?s?menîîHI»e>Z»ine in 1 ben xu 69 6U8 n! ?o^n,eni>II»Seiîe
2ll 65 (^18. 8ÌN»1 in ^I>0lkelcen lillâ Drogerien iilieiall ei tuilUicli. f. steinger-örucikr, öa8el.

Das Kipàermebl

dcnuix-ri^sr

à 8ekwki?ei-i8l:ksn lVlilcb-

gk8sll8ckaft làkàfà à
besten andern Kinderineblen
mindestens ebenbürtig aber

rvesentlieb billiger.

Vor?ügliobks Kindsrnäbrmittkl — lablrvicbe Lmpfvblungsn
830

Durek
die Dsnütxuug der

Körper-
unil

kU888tMv
uaek

?i. àugu8tin'8 Patent

ersparen Sie siek sov.de lionKVöebnsriuusn vielklülmund lluannekmliokkeitsn.

keine Ilebamme sollte oline dieselben die Webnerlnnen sukrivkten.
Viele Anerkennungen und Zeugnisse xur Verfügung.

890 Verlangen Lie sofort Prospekt und kostenlosen Desuek von

H. Augustin, I-Uiern.

^iâliriuclcer „Zoxklet^uckkr"
/usatx xur Ivulnnüeii seit lakren Iisvälirts

bauernalirung Kr Säuglinge voin frülmsten Debensaitsr
pällen, in denen die natürlieks Druälirung niekt

dureldükrbar ist; auek als Xranksnnalirung bev äkrt, insbesou-
dere bei klagen- und Darmstöruugon der Säuglings, sovis Mr

ältere Xincler und ^rwaelisene. In Dosen von ',1. kg. inkait /st i.oo ou
Vsrbesssrts Disbigsupps in Pulverform, die aill>evälirte Diebig-

supps, in Isiekt dosierkarsr Vorm, in Dosen von (k kg. Inkait /.n l.50 !Vl.

^ülirxucksr-Kskuo, voklsokmeekendss, kräftigendes kiäiirpräparat Kr
kranke und Kesuiuis )eds!r VItsrs, <is>en Drnäkrungsxustand einer raseiien
kuflissserung kedarf, insbesondere auek Kr stillenäe Mütter. In Dosen von

"k kg. lukalt xu 1. 30 kl. ^81

^âb^mittslàbrilî Alünoben, 0. m. b. R. pssing b. Äliiuslisu.

Ä-

Desto De/.ugsciuolls Kr

>îti>t>«il>v:l-^«,,
I< Iîll>1>^v:l«5«ii

im Vt'rkaufsinaga/.iu der

Kotmmöbkl- unci liorbwarenfsbrilc

Zlktiier L. lngM, Lern

vv

P
k
k
z
4t
41
4t
K
k
41
41

k
41
41

kramgasss 44 303

Hebammen!
Berücksichtiget bei euren Einkäufen
jesit diejenigen Firmen, die in der
„Schweizer Hebamme" inserieren!

809

8ie ksìà am bkàî
Kummi-ôàtà

„ 8ànmmk

„ 8silàW
„ krS!îîikIZKl88k!I

„ Uârmkîlg8eken
Keim

Koller, keril
1 ^.mtiiausg. l'siepkon 716

îklîAsliîklA VorxilgliàkguglilMiiàuiig.
ilî«>vî»I»lt «vit ill»«? Ä? ?î»t>r«ii

(Us-. Ibsilibardts Nindei-nalii-ung) bai noemalkm und gestörtee Kssundbvit lise Kinder.

2kilvvrZî»8«ÌAer Ii?li«îìt!« ?m vvl ckiiiiiltvil lilliiini!«;!,.
Ilap VDilaiitfg don VerbautLstelIeD die (Il'atisbi'D.sellttVD i 300 K

„Der jungen Gutter gewidmet".
preis der bîtieliLS à 5>00 Lr. iretto Iidialt br. 2.8ö. Vorrats in den iVpDtiisbeD u. vrooerien

S?Sslus t.sikkînllvn
(Dssstxiiek gssokütxt)

sind die vollkommsusten Dindon dsr liegenvnrt und sind in den meisten Lpitäisrn der Lckveix ein-
gsfükrt. Dissöiken leisten vor sovis nneb der tZskurt unsokät/.kare Dienste; ebenso finden sie Verven-
dung ksi liängsieib, Dauek- oder klakslkruek, Lenkungen ste. Drkäitüek in allen bessern Lanitätsgssekäftsn
oder direkt bei

I i îìii Zv»i»î»

V0ll8täv6i^e >^u88tattun^en für lutter unü Kinü
leds Dinde trägt innen den gssstàk gssekütxten Hamen „Lsius" (Illustrierte Prospekts) 837
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Sanitätsmagazin
Q. Klopfer, Bern

11 Schwanengasse 11.
• 858

DilU»ste Bezugsquelle
für Leibbinden, Wochenbettbinden von Fr. 3.50

an, Gummistrümpfe, Beinbinden, Irrigatoren,
Bettschüsseln, Bettunterlagen, Bade- und
Fieber - Thermometer, Milch -Kochapparate
(Soxhlet), Milchflaschen, Sauger, Handbürsten,
Bruchbänder, Lysoform, Watte, Scheren etc.

Hebammen erhalten höchstmöglichen Rabatt.

Answahlsendnngen nacli auswärts.

S. Zwygart, Bern
55 Kramgasse :: Kesslergasse 18

Kinder-£ussfatiungen

Crstlings-Artikel
Kinder- Wüsche

870 Kinder-Kleider
Schweizerische Landesausstellung Gruppe 46: Säuglingsfürsorge

Beste Bezugsquelle
für alle

Hebammenartikel
bei höchstmöglichem Rabatt. 887

Sanitätsgeschäft F. Schenk, Bern
Telephon 104 Waisenhausplatz 5 Gegründet 1877

>99999999999999999999999999099999999999994
Wenaus ßcbaniitKii' und Kinderseife.die beste

9
9

Als die reinste und billigste Toilettenseife, absolut sicher für
Hautpflege (also auch für Hebammen und für die Kinderstube), hat ®
sich die „Toilette-Sammetseife" oder „Velvet Soap" bewährt. ®

Die „Sammetseife" ist von Hrn. Dr. Schaffer, Universitätsprofessor J
und Kantons-Chemiker in Bern, auf Reinheit geprüft und steht unter £

; internationalem Markenschutz. Der beispiellos billige Preis von 45 Cts. 9
i für ein nachweisbar aus erstklassigem Material hergestelltes Produkt •
i ist einzig dem Massenverbrauch zu verdanken. 0' Die „Toilette-Sammetseife" ist à 45 Cts. (Schachtel à 3 Stück 9

Fr. 1.30) erhältlich im Generaldepot hocher A Co., Spitalgasse 42, •
I Bern, gegründet 1831. Man versendet direkt unter Nachnahme überall 5
i hin, wo Depots allenfalls noch nicht vorhanden sind. 8(15 $
)9®®®S99®9099999099099S>0999999909990&®®®®9«9®©

f

Fabrikant H. Nofos, Beril

„Berna" extra präpa-

,Berna

Berna

a

a

MEIN
KNABE
8 MONATE

ALT
WURDE
genährt
M IT
BERNA'

enthält 40 %
rierten Hafer.
ist an leichter Verdaulichkeit
und Nährgehalt unerreicht,
macht keine fetten Kinder,
sondern fördert speziell ßlut-
und Knochenbildung und
macht den Korper
widerstandsfähig gegen Krankheitskeime

und Krankheiten.
Wer,Berna' nicht kennt, verlange Gratis-Dosen

Erhältlich in Apotheken, Drogerien
und Handlungen. 862

Sterilisierte

Berner-Alpen - Milch
der Berneraipen-Milchgesellschaft, Stalden i. E.

„Bärenmarke" 850

Bewährteste und kräftigste Säuglings-NaliruDg,
wo Muttermilch fehlt.

Absolute Sicherheit. Gleichmässige Qualität!
Schutz gegen Kinderdiarrhöe.

Als kräftiges Alpenprodukt leistet die Berner-Alpen-Milch auch
stillenden Müttern vortreffliche Dienste.

.wX

a
a
EI

ail

w
°X

Opplïger's Kinderzwiefoackmehl
Beste Erfolge

in vielen Fällen, wo die Kinder sonst nichts vertrugen.

Oppiiger's Gesundheiftszwieback
Vorzügliches

fein schmeckendes Gebäck für Wöchnerinnen.

Zwiebackbäckerei OPPLIGER,

Aarbergergasse Nr. 23 - Bern

tel

13

m

nroTfriioirc^oiLoj^nrpi ' ig|toiïnitô|^Ell
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Kleieextraktpräparate
von

Maggi & Cie., Zürich » KronradMarke Ivronrad

UMMU

(Zà 2812 g)

ermöglichen in wenigen Minuten die Zubereitung

eines Kleiebades von unübertroffener
Wirkung gegen Kinder - Hautausschläge,
Wundsein, Hautentzündungen und rauhe
rissige Haut. Zu beziehen durch alle
Apotheken, Drogerien und Badeanstalten,
und wo nicht erhältlich auch direkt durch die
Fabrikanten Maggi & cie>> Zürich.
Den tit. Hebammen halten wir jederzeit Gratismuster

und ärztliche Atteste zur Verfügung.

11111111 II 1111 i II I II 11 II 1111111111111111111111111111111111 II 111111111i111111 II 11111111111 1111 i

IIIIIIIIIIII

883

Goldene Medaille: Nizza 1884. Chicago 1893. London 1896.
Grenoble 1902. — Ehrendiplom: Frankfurt 1880. Paris 1889 etc. etc

Birmenstorfer
Bitterwasser

Von zahlreichen medizinischen Autoritäten des In-
und Auslandes empfohlenes und verordnetes natürliches
Bitterwasser, ohne den andern Bitterwassern eigenen
unangenehmen Nachgeschmack. Mit ausserordentlichem
Erfolge angewandt bei habitueller Verstopfung mit
Hypochondrie, Leberkrankheiten, Gelbsucht, Fettherz, Hä-
morrhoidal- und Blasenleiden, Krankheiten der
weiblichen Unterleibsorgane etc.
Wöchnerinnen besonders empfohlen.

Als einfaches Abführmittel wirkt es in kleiner Dosis.
Erhältlich in allen Mineralwasser-handlangen und

grössern Apotheken. Der Queileninhaber : 884
Max Zehnder in Birmenstorf (Aarg.j

Nr. 10 Die Schweizer Hebamme. 113

11 11.
- b<l>^- 8S8

iür 1iv»I»1l»ii»Ä«i», 1V««I>«ulb«1tt»iiià«ii von br. 3 50

an, k«ii»t»inÄvii,IrriK»1«rvii,
H«tt8vl»iì«8vlii, lkvttvl»t«r1»K«ln, ikackv- »i»«1
i^ivll»vr - Vl»vrin«inotvr, ZIiI«I» H«el»»pp»r»1v
(Soxklet), A1»ìvI»N»««I»«i», 8»î»zxvr, H»i»«N»»rstv?i,
krnvlìkîiiittvr, I IVsttv, 8«I»vr«ii etc

Hebammen erkalten köckstmÜAlicken Rabatt.

^S/77

>â/77//s^'

8c/?me/^e/'/.<>c/7e 7.a^nlesâllsste//u/?^ tZ/'u/ips 46? 8àor^s
Sssle Ss-ugsquells

lür alle

»sbsmmsnsrtiKel
bei köckslmöglicksm Oabalt. 887

SsnitsisgesekS?« SekenK, »«?„
Oeleplion 404 tVsisenI,s»,si,Ist- S gegründet 1877

»»«»»»»»»«»»»»»A «»«««»»««»«»««»»»»VSSVVV»«

stedammen- und liintlerseile.Me beste

«
»

ills die reinste unct billigste Voilettsnssifs, absolut sivkvr Mr
lllautptlegv (also ancb Mr Hekawnien vncl Mr (tie Llnâvrstuke), bat N
sick Me „Voilvtte-Hanimetssitv" ocisr „Velvet Soap" bswàkrt. R

Ois „Sammetseifs" ist von Nrn. Or. Sckaller, Onivsrsitätsprofsssor A
nnct Nantons-Okemiksr in Oern, auk Osinkeit geprüft uncl stskt unter G

^ internationalem NarksnsckuM. ver beispiellos billige Orsis von 45 Ots. «
Mr ein nackwsiskar aus erstklassigen, Naterial ksrgsstelltes Produkt H

l ist einzig dem Zlassenverdrauel, /u verdanken. A
^ Ois „Voilstts-Sammstseifs" ist à 4ô Ots. (Sciiacktsi à 3 Stück G
>

Or. 1.30) srkältlick im t»«i><r:»I<I<pa, I.««,I>«r »4 tla., Spitalgasse 42, D
> gegründet 1831. Nan versendet direkt unter Hacknakms überall

bin, wo Oepots atlsnlalls nock nickt vorkanden sind. 865 »

Nâci
I^ctbiikkiiì n. Fol, lîei'ii

„Kkrna" oxtim pl'iipct-

Zerna

kei-na
meid»

Skio^v^
^t.7
Vl/oxioe
eekàk?v
IV, ,1-

ontilült 40 °/o

risrton Hàr.
ist nu iàlitor Vordaniieiiksit
und ^là'geliklt unerreioltt.
mmdit k ein 0 ketten Xindor,
sondern forciert speciell Hint-
und linoelienbildunZ und
inaoiit den Xorper rvider-
stkndsküiiiZ ZeZen Ivrankiioits-
keime und Ivrankiieiten.

Wvr,kvrns' nickt icvnnt, verlange Krstis-Vossn

Lrbâltlîczli ir> /^potbslcsn, OroASrisri
unci Hanctlun^sn. 862

sterilisierte»

kerner-^lpen -Nilck
der övrneralpen-IVIilokgeeellsvkaft, Stallion i.

,,käieninark6'' 850

kevàîesîe M MttiMe SäilAillKs-Mrii^,
wo Nuttsrmilck l'sklt.

Absolute 8ivlierkeit. Kleielimässige llualitst!
8vkuN gegen Xinilercliarrliöe.

ills kräftiges Vlpsnprodukt leistet die Osrnsr-illpsn-Nilck aucli
stillenden Nüttsrn vortrstllicks Olensts.

S
M
IZ

m

vpplîgsr's KinÄe^wieksrltrnskI
Ossts OrMIge

in vielen Oällsn, wo die Hinder sonst nickts vertrugen.

vppligs^'s vssun«lketts-«,isdselt
Vol^üglickes

fein sokmsckendss Osbäck Mr Wöeknsrinnsn.

^viliedaekliäelierkj v??I,Ikrk.
^arbergersasss klr. 23 - S«?»,

lZI

tö? lorrnoiic^Oj ^ ^ IHZKiï

IlllllIIIIIIIIIllllIIIIIIIIIIIlIIIIiIII>I«»I>lIIIIIIIIIIIIIII>»I>IUIIIIl«lIIlIIIIIII»I»IIIIIllIlIIIIIIIIiIiIiIl»l«IIIIIllIIIIIII

Kleie t x truktprîîparste
von

UaggZ L. Lie., ^ürick ^ ^r^Narks Ivronrad

LZUMIIZ

<^à 2812

srmöglicksn in vsnigsn Ninntsn die Büberei-
tnng eines Ivisisbades von nnnkertrollensr
Wirkung gegen Kiudsr - Ilautaussclilügs,
Wunâssin, Ilautelitxündungsn und raulis
rissigs Haut. Xu bs^isksn liurck alle ^,pa»
tkskso, Drogoriei, und Lsâsaustaltsll,
und vo nickt erkältlick auok direkt durck die
Oabrikantsn Alnggi s- Lis., ^ürictl.
Von tit. Hednniinen kalten ^V'ir ^jeàerZûeit Aratisinuster

und ärxtlieke Attests ^ur VertÜAUNA.

IIII>III>IIIIIIIIIIIlIIII>lIIUIlIIIIII>IUI»I»«l!lIII»III>II>II>>I>IIII>II>IIIIII,,,lUlIIi
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(xolâeve Aledaille: ^i22n. 1884. Okleaxo 1893. London 1896. <xre-
nokie 1902. — Lkren dip loin: ^ranktnit 1880. ?aii8 1889 eto. eto

Vîrinvnstorker
Litteinvasser L'à

Ve» lîailireioken weckizinisvken tutoritiiteu «les I»-
1«ixl luslaodes ewpkokleiies mul veror«lnvtes initlirlielies
llitteruasser. okns «lei» aiulern Littervassera eigenen
nnangenvkuien >avkgesokniavk. Ait aussororiientiiekeui
Lrkoige angewandt bei kakîtueiier Verstopfung mit N)-
povkcixirîe, l ekerkrankkeiten, tieidsnekt, Oettkern, Oä-
morrkoiàai» und iîiasvnleiiien, Arankkeiten âer we!k»
iioken Ilnterleiksorgane etc.

eà/ac/ies «rirkt e« in kleiner Dosis.
Orkäitliok in alien 11iiit i »i,i it!?>8t i liî,i>«ii»ii^«>il und

grosssrn ver Ouslieninkabsr: 884
in «iriiiaustart (^arg
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vollständig wiederhergestellt. Seitdem habe ich sie ausschliesslich

mit Nestlémehl aufgezogen und ist ihnen diese Kost vortrefflich

bekommen. Das Zahnen ging schmerzlos vorüber, alle drei
sind kräftig und intelligent und befinden sich sehr wohl.

Ich kann somit nur Nestlé's Kindermehl jeder Mutter aufs
Wärmste empfehlen als bestes künstliches Kindernährmittel.
857 (sign.) Frau Gresslin.

Ich sende Ihnen unter aufrichtigster Dankesbezeugung
die Photographie meiner Drillingsknaben, welche durch

Nestlé's Kindermehl gerettet wurden.
Ende Mai geboren, nährte ich sie zuerst mit Milch, aber

schon nach drei Tagen litten sie an Durchfall. Der Arzt
verordnete Nestlé's Kindermehl, worauf sofort Besserung eintrat.
Die Kinder wurden wieder ruhiger und nach drei Tagen waren sie

VEVEY, 10. Juli 1909.

Hebammen
bei öeujemgett Sdrmctt, bic itt

ber „Anweiset Acimmwc" titferiemt.

Sur das

Wodwibett: |

Alle modernen antisept. u. asept.

Verbandstoffe :

Sterilisierte Vaginaltampons

Jodoform-Verbände

„ Vioform- „

„ Xeroform- „
zur Tamponade

Sterilisierte Wochenbettïorlagen
nach Dr. Schwarzenbach,

der einzige, wirklich keimfreie
Wochenbett-Verband.

Ferner: sterile Watte
Chemisch reine Watte
Billige Tupfwatte

Wochenbett - Unterlage - Kissen

(mit Sublimat - Holzwollwatte)

Damenbinden etc.
Für Hebammen mit

höchstmöglichem Rabatt
im 855 b

Schaffhauser

Sanitätsgeschäft
74 I inhofstr- ZÜRICH Ba^nllllf!

Inhaber:

H. Wechlin-Tissot

r. 74

jNGELHARPj

|tfVStPTISCff£

ö^MCHYlD^j
§UH0-pUD^|

SeitJahrzehnten bewährtes, von hervorragenden
Aerzten empfohlenes Einstreupulver zur Heilung
und Verhütung des Wundseins kleinerKinder ;
vorzüglicher Wund- und Schweisspuder für Erwachsene

gegen Wundsein jeder Art: Wundlaufen,
starken Schweiss, Wundliegen etc. etc., von
unerreichter Wirkung und Annehmlichkeit im

Gebrauch.
Urteil des Herrn Geh. Sanitätsrat Dr. Vömel, Direktor

der Städtischen Frauenklinik, Frankfurt a. M. : „Ich gebrauche
seit vielen Jahren sowohl in der Klinik (über 120'» Geburten jährlich), als in meiner Privat-
Praxis ausschliesslich Ihr Diaion zur grössten Zufriedenheit aller Beteiligten. Diaion ist
durch keinen andern Puder zu ersetzen. Bei starkem Transpirieren der Füsse und
Wundlaufen bewährt sich der Puder gleichfalls vortrefflich. Auch andere Kollegen, die
denselben anwandten, bestätigen meine guten Erfahrungen."
In ständigem Gebrauch von zahlreichen Krippen, Entbindungs-

Anstalten und Krankenhäusern. 877

iibwi I II miniihiiwuii In den Apotheken trdwaum—«—rmm

Die beste

Kindernahrung
ist natürlich die Muttermilch.

Wo aber diese fehlt, oder aus verschiedeneu Gründen nicht
gegeben weiden kann, da leistet das seit 40 Jahren
bekannte und tausendfach bewährte 8!,"2

Epprecht's Kindermehl
die beste Hülfe. Neben der Muttermilch hochscbätzbar, wie auch
als alleinige Nahrung mit bloss Wasser gekocht 1. Vorschrift,
unübertroffen. Leichte und schnelle Zubereitung. Stets
dünnflüssig zu verabreichen. In den meisten Apotheken zu beziehen,

sonst direkt franko ab Fabrik in Murten.

SMS?SMS?S?(s?ï®ï£>z®ï9r<?>z£>

äüir ecfudjeu mtfere
SMS? aWitftlicber l)üflirf)ft, $£>Z3)

SMS? ipre (Sinfiiitfc in erfter isfîf©
©TdfS gittic Oct hcitjcnincii
SMS? kirnten ,yt machen,

SMS? i>ic in nnfcrcc fleh
s?@? Ihm twfeg'c"-'»-

AXELROD'sKEFIRl!

VEREINIGTE ZÜRCHER MOLKEREIEN

ist das beste

Kräftigungsmittel
für

Wöchnerinnen
Aerztlich empfohlen.

Kefir selbst machen kann
jedermann mit

Axelrod's Kefirbacillin
Preis per Schachtel Fr.1.60

Erhältlich in Apotheken 854
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vollständig viederdergestellt. seitdem da.de ied sie aussedliess-
lied mit Kestlemedl aufgesogen und ist idneu diese Kost vortrett-
lied dedommeu. Das Salinen ging sedmsr^los vorüber, alle drei
sind kräftig und intelligent und deünden sied sedr vodl.

led dann somit nur Ksstle's Kiudermedi ssder Nutter auts
'Wärmste emxtedieu als bestes dünstliedes Kiuderuädrmittel.

(sign.) Krk88>in.

led sende Idnen unter aulriadligster Baudesde^euguug
die Bdotograpdie meiner Orillingsknaben, rvelede dured

Ki»i«t» I gerettet vurdeu.
Kude Nai geboren, nädrte ied sie Zuerst mit Niled, aber

sedon naed drei Lagen litten sie an Duredtäll. Der l^ivt ver-
ordnete Kestle's Xindermedl, vorauf sofort Besserung eintrat.
Die Kinder vurdsn vieder rudiger und naed drei Lagen varen sie

VLVLV, 10. lall MW.

üebammen!
Kaust bei denjenigen Firmen, die iu
der „Schweizer Kebamme" inserieren.

5ür das

Wochenbett:
^lis moâsrnon nntisspt. n. nsspt.

Verbanclstokke:
Aeriliàtk V^iiiàltàiiipoiis

loàoloriii-VkMllàk

„ Viàm- „

„ Xerolorm- „
Run Varnponacis

Aerilisiki'tk Uc>eükllböttvorlg.Zßll
naob Or. 8llwvai'?snbaob,

clor olnxiM, virkliob ksimlrois
IVoobönbstt-Vsrbuncl.

sösllkt: 8terile Watts
Ldvmieod reine Watts
öillige Lupfvatts

Aoàiìbkit - vàl^e - Xàll
(mit Sublimat- liokvvolbvattö)

Oamsnbincisn sto.
rnr IIsknmmsn mit

UöeUstmögiieksm Kabntt
im 855 d

LàMauser
Zaniiàgesekâft

>

Inbaber:

tt. Weeblin-Ii880t

i- ?»

Ssit^nIirxsUnten bswâbrtes, von bsrvoreaßioniiou
^.oiv.tsn omplokiones Ilinstrsnpnlvsr 2»rllsilnnk
unU VsrUûìunsàesVVunUseinsNIeinsrXinâer;
voivat^liolise IVund- uncl 8okveisspu>Ier Mr Ll'vaok-
sons Zsgsn WunUssin ssbor ^Vrt: Vuncilaulon,
swrksn Sslnvsiss, VVuncilisMN oto. oto., von unsr-
rsielitsr Wirkung uncl VnnsUmliobksit im

LskrauoN.
Urteil àes Herrn 6ek. Lanitätsrat Dr. Vomel, Direktor

àer Ktäcltiselien Krauonkliuik, Krnnkturt a. N. : „loli gebrauotio
seit vielen àliren sowolil in (ler Klinik (über 120>» Dednrten ^llirlieli), als in meiner Drivat-
Drax^ aussotiliossiioli Dir Diaiou ?iur grössten Aufrieàenlieit aller beteiligten. Dislon ist

Wumllauken bewälirt sieb ^.er Ducler gleiolikalls vortreftiioti. ^.uett anclere Kollegen, die
clenselden anwandten, bestätigen meine guten Krkatirungen."
In stâncligsm (ZskraneU von xaklrsieken ILrippsn, Lntbinâungs»

ánstnltsn unU XrnnksuUünssrn. 877

Sie desîe

kilàliàiillg
ist natürlivtl (lie Zluttermileli.

Wo aber liioss solilt, ocioe nus vorsào>iouou lZiáinclen niokt
uo^obsn cve>0en kann, 0a ioistet 0as seit 40 be-

kannte un0 taussinllaoli bsvalnts

^ppreekî's KSnÄermekI
clis tissts llülke. kleben clse iVIuUsomiloli kool>sokät/.0ur, gvis ausli
als n»öin!ßs Xslnung mit dloss VVussoi- ASkooilt I. Vorssin-ül,
unükooiroitsn. 4.oisl>is un«l ssbnslis ^ubsroitun^. Lists 0ünn-
Nüssi^ 7.U voradrsioiien. In 0on moistsn ápottmksn xu ds^isksn,

sonst clirskt tlanko ab Fabrik in ülurton.

Mir ersuche» unsere
Mitglieder höflichst. ?âT
ihre Einkäufe in erster ZiWT
Linie bei denjenigen ZlL>1lT

Firmen zu machen, 5MT
(AâZ die in unserer Zei-
SlMZ tung inserieren.

AxcuioozxcfiklS

ist ââs diSsts

XMiMKmittsI
lür

^Vöeknvrinnvn
^oi^tliek smploiilon.

Xstir selbst maobon kann
soNormann mit

/lxklroij'8 Kàbaoîllin
pesls r>Si- SoliÄOliisI I^i-.t.So

Lriieiltlieh in Apotheken


	Mitteilungen

